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Sekretariat Landrat 
Rathaus 
8750 Glarus 
 
 

  

 
Protokoll 
 
Sitzung des Landrates vom Mittwoch, 14. Februar 2018, um 08.00 Uhr, im Rathaus in Glarus 
 
 
 
 
 
Vorsitz Landratspräsident Mathias Zopfi, Engi 
Ratsschreiber Hansjörg Dürst, Ennenda 
Protokoll Michael Schüepp, Glarus 
 
 
 
  
 
§ 405 
Feststellung der Präsenz 
 
 
Es sind folgende Landratsmitglieder abwesend: 
   Edgar Wolf, Niederurnen (am Nachmittag) 

Beny Landolt, Näfels (am Nachmittag) 
Franz Landolt, Näfels 

   Martin Laupper, Näfels (am Nachmittag) 
   Roger Schneider, Mollis (am Nachmittag) 
   Samuel Zingg, Mollis (am Nachmittag) 
   Zarina Friedli, Glarus (am Nachmittag) 
   Simon Trümpi, Glarus 
   Marco Banzer, Ennenda 
   Regula N. Keller, Ennenda (am Nachmittag) 
   Karl Mächler, Ennenda (am Nachmittag) 
 
 
Ebenso ist Landesstatthalter Andrea Bettiga am Nachmittag abwesend. 
 
 
 
  
 
§ 406 
Traktandenliste 
 
 
Die Traktandenliste wurde im Amtsblatt vom 8. Februar 2018 veröffentlicht und den 
Mitgliedern zugestellt. – Sie ist unverändert genehmigt. 
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§ 407 
A. Änderung des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen dem Kanton und den 

Gemeinden 
B. Wirksamkeitsbericht über den Finanzausgleich zwischen Kanton und Gemeinden 

2011–2014 (Wirksamkeitsbericht 2) 
C. Motion Jacques Marti, Sool, und Unterzeichnende „Anpassung des Finanzaus-

gleichsgesetzes als Sofortmassnahme“ 
 
2. Lesung 
(Berichte s. §  396, 24.1.2018, S. 698) 
 
 
Roland Goethe, Glarus, Kommissionspräsident, nimmt Bezug auf eine anlässlich der ersten 
Lesung gestellte Frage betreffend die betragsmässige Bedeutung eines Steuerprozents. – 
Landrat Fridolin Staub erkundigte sich, weshalb im Kommissionsbericht unter Ziffer 4.2 
andere Angaben zur betragsmässigen Bedeutung eines Steuerprozents zu finden sind als im 
Memorial zur Gemeindeversammlung von Glarus Nord vom Herbst 2017. In letzterem be-
ziehen sich die Angaben zu den Steuererträgen lediglich auf das aktuelle Jahr. Für das Res-
sourcenpotenzial sind jedoch sämtliche, in diesem Jahr in Rechnung gestellten Steuern rele-
vant. Dazu gehören etwa auch Nachsteuern oder korrigierte Steuerbeträge. In der Gemeinde 
Glarus Nord ergibt sich dadurch ein Unterschied von rund 97‘000 Franken. In Glarus Süd 
beträgt dieser rund 88‘000 und in Glarus rund 75‘000 Franken. – Zu danken ist Samuel 
Baumgartner, Departementssekretär, für die Zusammenstellung der Zahlen.  
 
Schlussabstimmung: Die Gesetzesänderung wird der Landsgemeinde wie beraten zur 
Zustimmung unterbreitet. 
 
 
 
  
 
§ 408 
Änderung des Einführungsgesetzes zum Tierschutzgesetz und zum  
Tierseuchengesetz 
 
2. Lesung 
(Berichte s. § 397, 24.1.2018, S. 709) 
 
 
Das Wort wird nicht verlangt. 
 
Schlussabstimmung: Die Gesetzesänderung wird der Landsgemeinde unverändert zur 
Zustimmung unterbreitet. 
 
 
  
 
§ 409 
Änderung des Einführungsgesetzes zu den Bundesgesetzen über die Landwirtschaft, 
über das bäuerliche Bodenrecht und über die landwirtschaftliche Pacht 
 
2. Lesung 
(Berichte s. § 398, 24.1.2018, S. 712) 
 
 
Das Wort wird nicht verlangt. 
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Schlussabstimmung: Die Gesetzesänderung wird der Landsgemeinde unverändert zur 
Zustimmung unterbreitet. 
 
 
 
  
 
§ 410 
A. Änderung des Gesetzes über die Förderung von Turnen und Sport 
B. Gewährung eines erweiterten Kantonsbeitrags an die Sanierung der Lintharena 

SGU 
C. Gewährung eines Rahmenkredits für die Jahre 2018–2022 für Beiträge an 

Sanierungen, Neu- und Erweiterungsbauten von Sportanlagen von kantonaler 
Bedeutung 

 
(Berichte Regierungsrat, 31.10.2017; Kommission Lintharena/touristische Kerninfra-
strukturen, 3.1.2018; Finanzaufsichtskommission, 15.1.2018) 
 
 
Eintreten 
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass das Büro nebst dem Gesetz auch die beiden Be-
schlussentwürfe einer zweiten Lesung unterwirft. 
 
Christian Marti, Glarus, Kommissionspräsident, beantragt Eintreten und Zustimmung zu den 
Anträgen der Kommission Lintharena/touristische Kerninfrastrukturen. – Am 29. August 2017 
hat das Landratsbüro zur Vorberatung der beiden Vorlagen betreffend die Sanierung der 
Lintharena SGU sowie die öffentliche Mitfinanzierung touristischer Kerninfrastrukturen eine 
besondere Kommission gemäss Artikel 58 der Landratsverordnung eingesetzt. Das Land-
ratsbüro hat mit der Einsetzung die Kommission beauftragt, die beiden Vorlagen aufgrund 
der besonderen „finanziellen und ordnungspolitischen Konsequenzen“ aus einer „Gesamt-
sicht“ zu beraten. Das Büro und später auch die Kommission waren sich jedoch jederzeit 
bewusst, dass es sich um zwei eigenständige Vorlagen mit jeweils unterschiedlichen Rechts -
grundlagen handelt. Die Kommissionsarbeit hat sich an folgendem Verständnis einer Ge-
samtsicht orientiert: die finanziellen Möglichkeiten von Kanton und Gemeinde Glarus Nord; 
ordnungspolitische Grundsatzfragen; volkswirtschaftliche Fragestellungen, etwa zu Arbeits-
plätzen und Wertschöpfung; die Attraktivität des Glarnerlandes als Lebens- und Freizeitraum 
für Gäste, aber insbesondere auch für die Glarnerinnen und Glarner. – Die Zusammenarbeit 
und die Rollenteilung zwischen der Finanzaufsichtskommission (FAK) und der vorberaten-
den Spezialkommission waren von Anfang an sehr wichtig. Bei finanztechnischen Fragen 
wie auch bei der finanziellen Gesamtbeurteilung hat die FAK die Federführung inne. Die 
Spezialkommission beschäftigte sich mit inhaltlichen Fragen. – Die Änderungen im Gesetz 
über die Förderung von Turnen und Sport (GTS) bringen eine Anpassung der Rechtsgrund-
lage für Beiträge gemäss dem Kantonalen Sportanlagenkonzept (KASAK) mit sich. Diese 
können wie bisher an Neu- und Erweiterungsbauten und neu auch an Sanierungen von 
Sportanlagen gewährt werden. Die Änderungen beinhalten ausserdem eine neue Rechts-
grundlage für sogenannte erweiterte KASAK-Beiträge. Die gesetzliche Gebundenheit von 
Beiträgen an Neubauten wird durch einen Auftrag zur kantonalen Planung und das Instru-
ment des Rahmenkredits ersetzt. Auf der Grundlage dieser Änderungen wird die Gewährung 
eines ersten erweiterten KASAK-Beitrags an die anstehende Sanierung von verschiedenen 
KASAK-Anlageteilen der Lintharena SGU beantragt. Ebenso soll erstmals ein KASAK-
Rahmenkredit gesprochen werden. – Mit der Revision des GTS werden die Möglichkeiten 
des Kantons bei der Mitfinanzierung von Sportanlagen erweitert. Die Planung wird gestärkt. 
Die Stellung von Landsgemeinde und Landrat bei der finanziellen Ausgestaltung des 
KASAK-Engagements wird präziser definiert. Aus Sicht der Kommission geht es bei dieser 
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Vorlage also nicht ausschliesslich um die Lintharena SGU und auch nicht um Rutschbahnen, 
Aussenbäder, Freibäder oder Saunen. Dies sind keine KASAK-Anlageteile. Auch die Stra-
tegie der Lintharena SGU ist nicht Bestandteil der Vorlage. Diese liegt in der Kompetenz des 
Verwaltungsrates. Und in aller Deutlichkeit ist festzuhalten, dass es vorliegend nicht um 
einen allerletzten Kantonsbeitrag an die Lintharena SGU geht. – Die Kommission stützt die 
vom Regierungsrat beantragte Erweiterung der gesetzlichen Möglichkeiten zur Mitfinanzie-
rung von Sportanlagen im KASAK-Inventar. Sie erweiterte den Kantonsbeitrag an die an-
stehende Sanierung der Lintharena SGU gegenüber dem Vorschlag des Regierungsrates 
leicht. Damit wird die Erweiterung der Garderobenanlagen – insbesondere für die Aussen-
plätze der Lintharena SGU – hoffentlich vereinfacht. Mit der erstmaligen Gewährung eines 
KASAK-Rahmenkredits kann die Landsgemeinde den Handlungsrahmen für alle Beteiligten 
abstecken. – Der Kanton ist nicht selber Eigentümer von Sportanlagen. Er kennt jedoch klare 
gesetzliche Grundlagen, um Investitionen in Sportanlagen zu unterstützen. Die Lands-
gemeinde soll diese erweitern. Dies öffnet jedoch nicht Tür und Tor für alle möglichen kanto-
nalen Engagements. Der Kanton fördert weiterhin den Breiten- und Spitzensport. Für die 
Unterstützung von Anlageteilen, welche der Erholung und der Freizeitbeschäftigung dienen, 
besteht im GTS keine Grundlage. Mit der anstehenden Sanierung verschiedener Anlageteile 
der Lintharena SGU können die erweiterten Möglichkeiten des revidierten GTS ein erstes 
Mal angewendet werden. Die starke, im Sinne des Gesetzestextes erweiterte kantonale 
Unterstützung ist notwendig, um die dringenden Sanierungsarbeiten durchführen zu können. 
Den KASAK-Rahmenkredit braucht es, um weitere Sanierungen und ausgewählte Neu-
bauten bei anderen KASAK-Anlagen zu unterstützen. – Zu danken ist Regierungsrat 
Benjamin Mühlemann und seinem Team für die intensive Zusammenarbeit und die tadellose 
Unterstützung der Kommissionsarbeit. Dank gebührt insbesondere auch Christoph Zimmer-
mann, Departementssekretär, für die fachliche Beratung sowie die Unterstützung bei der 
Erstellung von zusätzlichen Kommissionsunterlagen und des Kommissionsberichts. Ein 
grosser Dank geht ausserdem an Susanne Baumgartner vom Departementssekretariat für 
die administrative Unterstützung der Kommissionsarbeit. Und nicht zuletzt ist den Kommis-
sionsmitgliedern für ihr aussergewöhnliches Engagement sowie der FAK für die gute 
Zusammenarbeit zu danken.  
 
Martin Landolt, Näfels, Kommissionsmitglied, beantragt namens der BDP-Fraktion Eintreten 
und Rückweisung der Vorlage an den Regierungsrat. Die Rückweisung sei mit folgenden 
Aufträgen zu verbinden: Es sei zuhanden der Landsgemeinde 2019 eine Vorlage auszuar-
beiten, welche sich an der strategischen Positionierung als Sport- und Veranstaltungs-
zentrum mit kantonaler Ausstrahlung und einem optimierten, wieder stärker auf den Sport 
fokussierten Angebot orientiert. Gleichzeitig sei sicherzustellen, dass mit den kantonalen 
Geldern auch entsprechende strategische Einfluss- und Mitsprachemöglichkeiten einher-
gehen. – Die BDP-Fraktion steht hinter der Lintharena SGU. Sie will eine Vorwärtsstrategie, 
welche eine Sanierung und einen Ausbau beinhaltet. Die BDP-Fraktion äusserte sich bereits 
im Juni 2016 dahingehend, dass vor einer Sanierung die Strategie zu klären sei und dass 
eine strategische Ausrichtung als Sport- und Veranstaltungszentrum richtig sei. Sie betonte 
ebenfalls, dass ein finanzielles Engagement der öffentlichen Hand zu entsprechenden Mit-
sprachemöglichkeiten führen muss. Die einzusetzenden Steuergelder sind zu schützen. – 
Dass heute Sanierungsbedarf besteht, ist offensichtlich. Die Zeit nagte an der Infrastruktur. 
Das hat aber auch damit zu tun, dass die letzte Sanierung – ebenfalls mit öffentlichen Gel-
dern finanziert – in eine Sackgasse führte. Nicht alle Massnahmen, die damals vorgesehen 
waren, wurden auch umgesetzt. Die gleichen Fehler dürfen nicht wieder passieren. Das gilt 
auch für den Landrat. Er ist jedoch wieder im Begriff, der Landsgemeinde ein Engagement in 
Millionenhöhe beliebt zu machen, ohne gleichzeitig sicherzustellen, dass die Anliegen und 
Ziele der Landsgemeinde auch umgesetzt werden. Es genügt eben nicht, in der Baukom-
mission vertreten zu sein. Das war schon bei der letzten Sanierung der Fall – und hat 
nachweislich nicht viel genützt. Der BDP-Fraktion schwebt vielmehr eine Mitsprache bei 
strategischen Entscheiden vor. Sie will nicht, dass der Kanton ein Sportzentrum betreibt. 
Aber der Kanton soll sich ein strategisches Mitspracherecht sichern, das seinem finanziellen 
Engagement gebührend Rechnung trägt. Wer so viele Millionen investiert, soll sich ein-
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mischen dürfen, wenn es nötig sein sollte. – Weist der Landrat die Vorlage nicht zurück, 
muss er heute zwischen zwei Varianten entscheiden, die beide nicht der strategischen Aus-
richtung entsprechen. Diese wird im Bericht des Regierungsrates wie folgt definiert: „Als 
einzige realistische Variante wurde das zweite Szenario erkannt und zwar in Form eines 
Sport- und Veranstaltungszentrums mit kantonaler Ausstrahlung, welches in etwa der Linth-
arena SGU in ihrer heutigen Form entspricht, allerdings mit einem optimierten, wieder stärker 
auf den Sport fokussierten Angebot.“ Was heute vorliegt, ist keine Fokussierung auf Sport 
und Veranstaltungen, bei beiden Varianten nicht. Auf der einen Seite kann der Landrat – in 
Übereinstimmung mit der Kommissionsmehrheit – eine reine Sanierungsvariante verab-
schieden. Sie bringt das Nötigste in Ordnung. Aber damit wird nicht in den Sport investiert. 
Sie fokussiert das Angebot nicht, optimiert es nicht einmal. Also entspricht diese Variante 
nicht der definierten Strategie, welche explizit eine Optimierung und Fokussierung beinhaltet. 
Auf der anderen Seite wird ein massiver Ausbau eines Hallenbades in ein Erlebnisbad vor-
geschlagen. Dies entspricht einer ganz anderen strategischen Ausrichtung als jener, welche 
im regierungsrätlichen Bericht genannt wird. Touristische Infrastrukturen werden beim 
nächsten Traktandum diskutiert. Jetzt geht es um eine KASAK-Vorlage, um eine Sportan-
lage. Nachdem man während Jahrzehnten betont hatte, dass Bäder nicht rentieren können, 
soll nun ausgerechnet in ein Bad investiert werden. Das Freibad wird aus wirtschaftlichen 
Gründen geschlossen, aber ein teures Aussenbad soll heilbringend sein. Man darf gespannt 
sein, wie so etwas der Landsgemeinde erklärt werden soll. Man stelle sich zudem vor, was 
eine solche Variante für eine nächste Sanierung in rund 20 Jahren bedeutet. Es ist allen klar, 
dass die öffentliche Hand dannzumal wieder gefragt sein wird. Das wird nicht zu vermeiden 
sein. Aber genau deshalb muss sich doch die öffentliche Hand Mitsprachemöglichkeiten 
sichern, wenn sie finanzielle Mittel zur Verfügung stellt. Es kann nicht sein, dass öffentliche 
Gelder so investiert werden, dass bei der nächsten Sanierung der Bedarf an Steuergeld 
noch grösser sein wird. Der Landrat kann der Landsgemeinde doch nicht sagen, man be-
nötige 20 Millionen Franken für eine Sanierung und allenfalls zusätzliche 10 Millionen Fran-
ken für ein Erlebnisbad, nur um dann wieder 20 Jahre wegzuschauen und die Lintharena 
SGU ihrem Schicksal zu überlassen. – Ohne Rückweisung hat der Landrat also die Wahl 
zwischen keiner Attraktivitätssteigerung und einer Attraktivitätssteigerung, welche in eine 
völlig falsche Richtung geht. Die BDP-Fraktion will aber eine klare Vorwärtsstrategie. Sie will 
ein Sport- und Veranstaltungszentrum mit kantonaler, noch besser mit überregionaler Aus-
strahlung und einem optimierten, wieder stärker auf den Sport fokussierten Angebot. Die 
BDP-Fraktion kam zum Schluss, dass diese Vorwärtsstrategie nur mit einer Rückweisung 
erreicht werden kann. Sie dient, um Anlauf zu holen, um später Vollgas geben zu können für 
eine Lintharena SGU, die vor allem den Vereinen – aus Sport und Kultur – Freude bereitet, 
aber auch den Firmen, welche ihre Grossanlässe gerne in der Lintharena SGU abhalten 
möchten. Es geht um ein Projekt für die nächste Generation. Man kann sich dafür noch 
einmal ein Jahr Zeit nehmen, um dann mit Überzeugung vor die Landsgemeinde 2019 zu 
gehen. 
 
Kaspar Krieg, Niederurnen, Kommissionsmitglied, spricht sich stellvertretend für die SVP-
Fraktion für Eintreten aus. – Die Kommission diskutierte diverse Varianten. Unbestritten ist, 
dass die Anlage saniert werden muss. Ein Hallenbad aus dem Jahr 1975 genügt den heuti-
gen Ansprüchen nicht mehr. Was aber zu einem zeitgemässen Sportzentrum gehört, wird 
nicht von allen gleich beurteilt. Die Vorlage ist technischer Natur und beinhaltet die Her-
leitung und Gewährung eines Beitrags an die Sanierung. Die Frage ist nun, ob die Linth-
arena SGU saniert und für die Zukunft fit gemacht oder ob sie nur saniert werden soll. Damit 
die Lintharena SGU in Zukunft den Namen Sportzentrum verdient, muss auch in eine Attrak-
tivitätssteigerung investiert werden. Dazu ist ein zusätzlicher, frei bestimmbarer Beitrag zu 
sprechen. Auch die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger des Kantons Appenzell Innerrhoden 
standen vor einem Jahr vor der gleichen Frage: Hallenbad mit Basisangebot oder Hallenbad 
mit zusätzlichem Angebot. Die Appenzeller entschieden sich klar für die Variante mit zusätz-
lichem Angebot. – Die Lintharena SGU ist nicht nur ein Sportzentrum. Es ist auch in touris-
tischer Hinsicht eine nicht mehr wegzudenkende Alternative bei schlechtem Wetter – wäh-
rend des ganzen Jahres. – Die SVP-Fraktion unterstützt die Anträge der Kommission. Sie 
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geht sogar weiter und wird in der Detailberatung zusätzliche Anträge stellen, damit die Linth-
arena SGU ausgebaut und saniert werden kann. – Der Vorredner beantragte Rückweisung. 
Diese ist nicht notwendig. Die Zahlen liegen auf dem Tisch. Man weiss, wie hoch die Kosten 
der Gemeinde und des Kanton bei einer Sanierung und bei einem Ausbau sind. Auch ist 
bekannt, dass das jährliche Defizit bei einer Attraktivitätssteigerung um rund 250‘000 Fran-
ken geringer ausfällt als bei einer reinen Sanierung. Eine stärkere Fokussierung auf den 
Sport bedeutet mehr Sportanlagen, die keine Einnahmen bringen. Zusätzliche Einnahmen 
bringen nur Attraktivitätssteigerungen. Der Sport kostet nur, das Defizit wäre noch grösser.  
 
Hans-Jörg Marti, Nidfurn, Kommissionsmitglied, votiert für die FDP-Fraktion für Eintreten, 
gegen Rückweisung und für Zustimmung zur Vorlage gemäss vorberatender Spezialkom-
mission. – Es geht vorliegend um eine Anpassung des Gesetzes über die Förderung von 
Turnen und Sport, nicht um Ausbauten oder Zusatzkredite. Es sind die gesetzlichen Grund-
lagen für KASAK-Beiträge an Sanierungen zu schaffen. Es macht Sinn, nicht nur in Neu-
bauten zu investieren, sondern auch in bestehende Gebäude. Dies nicht nur alle 15 Jahre, 
sondern regelmässig in kürzeren Abständen. Auch wird die Möglichkeit geschaffen, höhere 
Beiträge gewähren zu können. Im Rahmen der bestehenden KASAK-Regelung läge das 
Maximum im Falle der Lintharena SGU bei 7 Millionen Franken. Nach der Gesetzesände-
rung werden daraus 19 Millionen Franken. Die Sanierung ist unbestritten. Es können mit ihr 
grosse Fehler und Unterlassungssünden, welche vom damaligen Verwaltungsrat zur Zeit der 
letzten Sanierung begangen wurden, korrigiert werden. Es geht dabei vor allem um das 
Hallenbad. Was damals hätte saniert werden müssen, wurde nicht angepackt. Weil die 
Sanierung nun wirklich notwendig ist, soll die Vorlage nicht zurückgewiesen werden. Der 
Verwaltungsrat der Lintharena SGU hat sich Gedanken zur Strategie gemacht. Fraglich, was 
das Resultat einer Rückweisung sein sollte. Ausserdem wurde für die Planung bereits 
1 Million Franken gesprochen. Dieses Geld ist vermutlich schon aufgebraucht. Erneut Geld 
für die Prüfung von Ideen auszugeben, ohne zu wissen, was am Ende rauskommt, ist nicht 
sinnvoll. – Die FDP-Fraktion legt Wert darauf, dass nebst der Sanierung auch die dringend 
notwendigen Aussengarderoben für die Fussballplätze gebaut werden. Denn durch die 
Sanierung gehen bestehende Garderobenplätze verloren. Deshalb unterstützt die FDP-
Fraktion die Kommissionsvariante, die einen um rund 1 Million Franken höheren Beitrag 
vorsieht. Diese ist im Übrigen nicht prinzipiell gegen einen Ausbau. Sie ist jedoch klar der 
Meinung, dass ein solcher nicht Aufgabe des Kantons sein kann. Zuständig ist die Ge-
meinde, wenn diese eine Attraktivitätssteigerung erzielen will. Eine solche gehört aber nicht 
in eine KASAK-Vorlage. – Die von Landrat Martin Landolt erwähnten Fehler der Vergangen-
heit werden dieses Mal korrigiert: In der Vorlage ist die klare Bedingung enthalten, dass nur 
dann Geld fliesst, wenn alle KASAK-Teile wie beabsichtigt saniert sind. Es ist also nicht 
möglich, dass mit dem Kantonsbeitrag zulasten der Sanierung Erweiterungen bezahlt 
werden. Im Rahmen dieser Vorlage ist nur über eine Sanierung zu diskutieren. 
 
Kaspar Becker, Ennenda, Präsident der Mitbericht erstattenden FAK, beantragt Zustimmung 
zum Antrag der vorberatenden Spezialkommission unter Berücksichtigung der Ergänzungen 
der FAK. – Die Aufgabe der FAK besteht bei einem Mitbericht darin, ausschliesslich die 
finanziellen Aspekte einer Vorlage zu prüfen und allenfalls Antrag an den Landrat zu stellen. 
Sie hat dazu die regierungsrätliche Vorlage wie auch den Kommissionsbericht diskutiert. 
Einen konkreten, von der Spezialkommission abweichenden Antrag stellt die FAK jedoch nur 
in Zusammenhang mit der Finanzierung der Vorlage. – Eintreten war in der Kommission 
unbestritten. Auch die von der Fachkommission vorgeschlagene Erhöhung des Beitrags an 
die Sanierungskosten auf 17 Millionen Franken, im Maximum 18,7 Millionen Franken, wird 
unterstützt. Dies gilt somit auch für die Höhe des Rahmenkredits von 20,1 Millionen Franken 
für die Jahre 2018–2022 für Beiträge an bauliche Massnahmen bei Sportanlagen von kanto-
naler Bedeutung. – Die Finanzierung des Beitrags möchte die FAK – in Abweichung zur 
Vorlage des Regierungsrates und der Spezialkommission – wie folgt regeln: Erhebung einer 
Bausteuer bereits ab Januar 2021, nicht erst ab Januar 2022; der Bausteuerzuschlag auf die 
einfache Steuer soll 0,5 Prozent und nicht 0,4 Prozent betragen. Zusätzlich beantragt die 
FAK die Erhebung eines Bausteuerzuschlags von 5 Prozent auf die Erbschafts- und Schen-
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kungssteuer – in der Kommission wurde auch ein solcher von 15 Prozent gefordert. Diese 
Anträge haben zum Ziel, den Beitrag an die Sanierung der Lintharena SGU von maximal 
18,7 Millionen Franken plus den Planungskredit von 925‘000 Franken in weniger als 33 Jah-
ren und somit generationengerechter abschreiben zu können. Zudem ist die Mehrheit der 
FAK der Meinung, dass ein Objekt mit Bädern, das ganz anders genutzt wird als etwa ein 
Schulhaus, wohl früher einen Sanierungsbedarf aufweist, als eine normale Liegenschaft. Mit 
der vorgezogenen Erhebung und der Erhöhung des Bausteuerzuschlags auf die einfache 
Steuer sowie einer zusätzlichen Erhebung eines Zuschlags auf die Erbschafts- und Schen-
kungssteuer will die FAK verhindern, dass bei einer unvermeidbaren künftigen Vorlage 
immer noch Tilgungsbestände auf dem aktuellen Projekt bestehen und die Steuerzahler 
dann doppelt zur Kasse gebeten werden. Auch wenn die Erträge durch den Zuschlag auf die 
Erbschafts- und Schenkungssteuer schwierig zu prognostizieren sind, ist davon auszugehen, 
dass die Amortisationsdauer auf rund 25 Jahre reduziert werden kann. – Zu danken ist den 
Kommissionsmitgliedern für die engagierte Debatte, Isabella Mühlemann für die Protokoll-
führung, Dieter Elmer für die Unterstützung bei der Erstellung des Kommissionsberichts 
sowie Landammann Rolf Widmer und Regierungsrat Benjamin Mühlemann für die Beant-
wortung zahlreicher Fragen. Dank gebührt auch der Kommission Lintharena/touristische 
Kerninfrastrukturen für die angenehme und effiziente Zusammenarbeit.  
 
Roger Schneider, Mollis, spricht sich für die Ablehnung des Rückweisungsantrags Landolt 
aus. – Strategie und Vision lauten nicht so, wie Landrat Martin Landolt dies zitiert hat. Die 
Lintharena SGU ist nicht einfach nur ein Sport- und Veranstaltungszentrum für das Glarner-
land und die angrenzende Region. Das ist entscheidend. Die Strategie des Verwaltungsrates 
sieht vor, dass die Lintharena SGU das „attraktive“ Sport- und Veranstaltungszentrum für 
das Glarnerland und die angrenzende Region ist. Der Verwaltungsrat hat nie explizit eine 
Strategie definiert, welche eine noch stärkere Fokussierung auf den Sport vorsieht. Dennoch 
erhält der Sport indirekt mehr Gewicht, weil der Anteil der Veranstaltungen reduziert wird. 
Was die Lohnsumme und den Umsatz betrifft, steht der Sport dadurch eher in einem Gleich-
gewicht zu den Veranstaltungen. Letztere gehen also nicht in jedem Fall vor. Man schaut 
stärker auf den Sport und trägt dazu Sorge, dass er genügend Raum erhält. Darin besteht 
die Schärfung der Strategie und nicht in einer noch stärkeren Fokussierung auf den Sport. 
Zu einem attraktiven und modernen Sportzentrum gehören die geplanten Ausbauten dazu. 
Wenn ein Sportzentrum nicht über die geplanten Attraktionen verfügt, ist es auch nicht 
attraktiv. Aber genau das soll die Lintharena gemäss der Strategie sein oder werden. Selbst 
eine Sanierung für 24 Millionen Franken und der Weiterbestand eines hässlichen Entleins 
aus den Siebzigerjahren ist ohne Rückweisung möglich. – Das Hallenbad in Uster – ein 
nationales Leistungszentrum für den Schwimmsport – könnte kaum stärker auf den Sport 
ausgerichtet sein. Aber auch dieses verfügt über ein Kinderplanschbecken, eine Rutschbahn 
und eine Sauna. Man muss sich bewusst sein: Mehr Sport bedeutet am Ende ein höheres 
Defizit. Das Ziel besteht – egal, welche Variante – darin, möglichst vielen Sportarten nach-
haltig Raum zu bieten. Die Lintharena SGU muss im Gegenzug aber auch für die gesamte 
Glarner Bevölkerung ein attraktives Sport- und Veranstaltungszentrum sein.   
 
Samuel Zingg, Mollis, beantragt namens der SP-Fraktion Eintreten und Zustimmung zur 
Sanierung der Lintharena SGU. – Die SP-Fraktion hat sich intensiv mit der Vorlage be-
schäftigt. Sie ist davon überzeugt, dass es eine Sanierung braucht. In der Detailberatung 
wird sich die SP-Fraktion für die Sanierung und Erweiterung einsetzen. Es braucht ein 
zeitgemässes Hallenbad.  
 
Bruno Gallati, Näfels, votiert stellvertretend für die CVP-Fraktion für Eintreten und Zustim-
mung zur Gesetzesänderung sowie zur Gewährung des Rahmenkredits. Ausserdem unter-
stütze die CVP-Fraktion eine Sanierung und Erweiterung der Lintharena SGU. Sie würde 
allenfalls auch eine Aufteilung des Bausteuerzuschlags nach Sanierungsbeitrag und freiem 
Beitrag für die Erweiterung begrüssen. Rückweisung sei abzulehnen, da diese nichts Neues 
hervorbringe und die Umsetzung des Bauvorhabens dadurch nur verzögert werde. – Für die 
CVP-Fraktion ist es wichtig, dass die Lintharena SGU und die touristischen Kerninfrastruk-
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turen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Sie gehören zusammen und ergänzen sich 
ideal. Mit den Sportbahnen in Glarus Süd besteht ein Angebot bei schönem Wetter. Die 
Lintharena SGU ist eine Alternative bei schlechtem Wetter. Das stärkt das gesamte Angebot 
im Kanton. Dieses lässt sich besser vermarkten.  
 
Peter Rothlin, Oberurnen, unterstützt den Rückweisungsantrag Landolt und lehnt eine Erwei-
terung der Lintharena SGU ab. – Es liegt keine Sparvariante vor. Es gibt nur Ausbauvarian-
ten. Im Rahmen einer Rückweisung kann man sich Gedanken machen, wie das Schul-
schwimmen in Glarus Nord organisiert werden könnte. – Ein Teil des Kredits fliesst definitiv 
in den Vergnügungsbereich: in das Restaurant, in das Hotel. Die Vorredner wollen ausser-
dem noch Rutschbahnen oder Saunen. Solche Dinge sind nicht mit Steuergeldern zu unter-
stützen. Das Geld wird anderswo benötigt. – Glarus Nord hat finanzielle Probleme. Das ist 
seit der Debatte über den Finanzausgleich bekannt. Mehrinvestitionen gemäss Variante des 
Regierungsrates sowie der Erweiterungsvariante der Vorredner sind nicht ohne Steuerer-
höhungen finanzierbar. Die Gemeinde Glarus Nord und auch der Kanton planen noch 
andere Projekte; der Kanton hat aktuell über 123 Millionen Franken an Neuinvestitionen vor 
sich. Es wäre interessant zu wissen, wie das bei der Gemeinde aussieht. – Die Lintharena 
SGU wurde mit dem Hallenbad in Uster verglichen. Uster hat jedoch 31‘000 Einwohner, das 
ganze Zürcher Oberland 400‘000. Bei diesem Einzugsgebiet kann man sich ein solches Bad 
leisten. Der Kanton Glarus sollte kleinere Brötchen backen. Im Übrigen wäre es interessant 
zu wissen, wie viele Schüler überhaupt am Schulschwimmen teilnehmen. Diese Zahlen sind 
von der Gemeinde offenzulegen.  
 
Christian Marti stellt fest, dass Eintreten unbestritten sei. Das freue aus Sicht der Kommis-
sion. – Es wurde ein Rückweisungsantrag gestellt. Andererseits wird ein Ausbau gefordert. 
Da geht ein grosses Spannungsfeld auf. Auf die weitere Debatte darf man gespannt sein. 
 
Regierungsrat Benjamin Mühlemann beantragt Eintreten und hält fest, dass sich der Regie-
rungsrat den Anträgen der vorberatenden Spezialkommission, nicht aber jenen der FAK 
anschliesst. – Der Bausteuerzuschlag wurde nach dem üblichen Verfahren berechnet. Man 
sollte nicht ohne Not über den notwendigen Zuschlag hinausgehen. – Es ist wichtig, dass 
das Geschäft vor die Landsgemeinde kommt. Die Sanierung ist überfällig. Rückweisung 
bringt nichts. Das Projekt würde sich dadurch um Jahre verzögern. Die Fakten sind auf dem 
Tisch. Die Stossrichtung war an und für sich schon klar, als der Landrat den Planungskredit 
gesprochen hat. Die heutige Vorlage folgt ziemlich genau dem damals skizzierten Konzept. 
Dieses weist einen klaren roten Faden auf. Dieser beginnt beim Sportförderungsgesetz. 
Darin werden neu kantonale Beiträge an Sanierungen verankert. Bisher waren sie nur bei 
Neu- und Erweiterungsbauten möglich. Damit der Kanton als Beitragsgeber wie auch die 
Beitragsempfänger Planungssicherheit erhalten, wird neu das Instrument des Rahmenkredits 
eingeführt. Dort endet der rote Faden. Neu eingeführt wird auch die Möglichkeit eines er-
weiterten Beitrags. In besonderen Fällen, in denen eine Sportanlage mehr als nur eine rein 
sportliche Bedeutung hat, kann über den normalen Beitragssatz hinausgegangen werden. – 
Die Sanierung des Hallenbades ist in finanzieller Hinsicht eine grosse Herausforderung. Es 
braucht ein aussergewöhnliches Engagement des Kantons. Die Genossenschaft bzw. die 
Gemeinde Glarus Nord als Hauptgenossenschafterin kann das Projekt nicht alleine stem-
men. Der erweiterte Beitrag steht auch in Zusammenhang mit der besonderen Bedeutung 
der Lintharena SGU. Der erweiterte Kantonsbeitrag beträgt gemäss Kommissionsvariante 
17 Millionen Franken, im Maximum 18,7 Millionen Franken. Dieser Betrag ist bewusst mit der 
Auflage verknüpft, dass die Gemeinde die Anlage übernimmt. Dadurch ist der Kantonsbei-
trag für die Zukunft abgesichert. Die Lintharena SGU wird nicht ihrem Schicksal überlassen. 
– Die Herleitung des Kantonsbeitrags gemäss regierungsrätlicher Vorlage hat die reine 
Sanierungsvariante zur Grundlage. Die Kommission nahm dann ein Element aus der Er-
weiterungsvariante – den Ersatzneubau der Garderoben – und ergänzte damit die reine 
Sanierungsvariante. Dies, weil durch die Sanierung Garderobenflächen verloren gehen. Es 
ist gerechtfertigt, dass der Kanton diese Garderobenerweiterung im Rahmen der KASAK-
Beiträge mitfinanziert. Hingegen kann der Kanton nicht mitfinanzieren, was sich ausserhalb 
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der KASAK-Anlageteile bewegt. Es gibt keine Beiträge an das Hotel, das Restaurant oder an 
Module, mit denen die Attraktivität gesteigert werden soll. Dazu gehören etwa das Plansch-
becken, die Rutschbahn oder ein Warmwasser-Aussenbecken. Diese sind nicht Aufgabe der 
Sportförderung. Deshalb sind dafür grundsätzlich auch keine Kantonsbeiträge möglich. Alles, 
was über den Kantonsbeitrag von 17 Millionen Franken hinausgeht, ist Sache der Genossen-
schaft bzw. der Gemeinde Glarus Nord. – In der Planungsphase, in den vergangenen Mona-
ten, hat die Genossenschaft die Module zur Steigerung der Attraktivität geprüft. Das wurde 
auch so angekündigt, als der Planungskredit unterbreitet wurde. Es ging darum, Elemente 
einzubauen, die Deckungsbeiträge liefern und das Defizit somit verringern. Gemäss Plan-
erfolgsrechnung gelingt dies auch. Auf der anderen Seite steht eine immense zusätzliche 
Investition. Die zusätzlichen Abschreiber kompensieren die zusätzlichen Deckungsbeiträge 
gleich wieder. Es braucht bezüglich der Zahlen vollständige Transparenz. Die Stimmbürger 
müssen wissen, zu welchem Preis sie welche Lösung kaufen. Für den Regierungsrat ist das 
absolut zentral. – Die Genossenschaft bzw. die Gemeinde kann selbst entscheiden, ob sie 
über die reine Sanierung hinaus noch einmal 12 Millionen Franken investieren will. Nur 
schon die Sanierung kostet sie rund 7 Millionen Franken. Damit die Gemeinde diese Investi-
tion verkraften kann, soll ihr die lineare Abschreibung gestattet werden. Eine zusätzliche 
Erweiterung hätte Konsequenzen in Bezug auf die Steuerbelastung und würde Folgekosten 
auslösen. Der Regierungsrat sieht keine Möglichkeit, sich an einer Erweiterung zu beteiligen. 
Die Beiträge unter dem Titel der Sportförderung werden ausgereizt. Andere Beiträge sind 
aus ordnungspolitischen Gründen nicht möglich. Gastronomie, Hotellerie und Wellness sind 
keine Staatsaufgaben. – Zu danken ist der vorberatenden Spezialkommission unter dem 
Präsidium von Landrat Christian Marti, welche sich sehr intensiv mit der Materie auseinan-
dergesetzt und verschiedene Interessengruppen angehört hat. Ebenso gebührt der FAK 
unter der Leitung von Landrat Kaspar Becker Dank.  
 
Der Vorsitzende stellt fest, dass auf die Vorlage eingetreten ist. Es sei nun der Rück-
weisungsantrag Landolt zu behandeln. 
 
Martin Landolt nimmt Bezug auf das Votum von Landrat Roger Schneider. – Der Vergleich 
von Landrat Roger Schneider mit dem Ustermer Hallenbad veranschaulicht sehr gut, wo die 
BDP-Fraktion das Problem verortet. Wenn dieses Hallenbad ein Olympiabecken besitzt und 
daneben noch ein Kinderplanschbecken anbietet, ist das gut und richtig. Bei der Lintharena 
SGU ist aber kein Olympiabecken vorhanden. Es wird nur in ein Planschbecken investiert. 
Der Sport ging also vergessen. Und dieser ist der BDP-Fraktion wichtig. – Landrat Roger 
Schneider zitiert eine andere Strategie, wohl aus einem Strategiepapier der Lintharena SGU. 
Offenbar stehen also derzeit zwei verschiedene Strategien im Raum: eine gemäss Linth-
arena SGU und eine gemäss regierungsrätlichem Bericht. Das bereitet Sorgen. Der Regie-
rungsrat ist gebeten, zu erläutern, von welcher strategischen Ausrichtung er ausgeht und ob 
die aus dem regierungsrätlichen Bericht entnommene Strategie korrekt ist.  
 
Martin Laupper, Näfels, spricht sich gegen den Rückweisungsantrag aus. – Dem Regie-
rungsrat und der vorberatenden Kommission ist für die engagierte Arbeit zu danken. Die 
Sanierung der Lintharena SGU ist eine aussergewöhnliche, nicht alltägliche Herausforderung 
– nicht nur für den Kanton, sondern auch für die Gemeinde Glarus Nord. Man hat gesehen, 
was eine solche Sanierung in finanzieller Hinsicht bedeutet. Die Belastung für den Kanton 
und die Gemeinde ist enorm. Das muss in der Diskussion berücksichtigt werden. Mit einer 
Rückweisung wird kein Problem gelöst, aber die Situation verschärft. Sie bedeutet, dass die 
Sanierung nicht im 2019 in Angriff genommen wird, sondern im 2020 oder 2021. Das ist aus 
Sicht der Gemeinde unverantwortlich. Die Gemeinde Glarus Nord bezahlte seit ihrer Grün-
dung 3,7 Millionen Franken, nur damit die Lintharena SGU überleben und ihr aktuelles 
Angebot finanzieren kann. Wenn die Vorlage zurückgewiesen wird, muss die Gemeinde 
weiterhin den in der Leistungsvereinbarung festgelegten Betrag in Höhe von rund 1,15 Mil-
lionen Franken bezahlen. Dabei weiss man nicht, wie lange der Betrieb überhaupt noch auf-
rechterhalten werden kann. Es besteht also dringender Handlungsbedarf, eine Entscheidung 
ist zu treffen. Der Rückweisungsantrag klammert diese Problematik aus. – Landrat Peter 
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Rothlin forderte eine Sparvariante. Er hat gesehen, dass die Gemeinde den Kauf und die 
Finanzierung im Finanzplan eingeplant hat. Und er hat auch gesehen, dass deswegen ein 
Bedarf an zusätzlichen Steuererträgen besteht. Die Gemeinde wollte den Steuerfuss im Hin-
blick auf die Sanierung der Lintharena SGU um 2 Prozent erhöhen. Die SVP wollte jedoch 
zuwarten, bis die Entscheidungen betreffend die Sanierung getroffen sind. Man will also das 
Geld nicht zur Verfügung stellen. In einem zweiten Schritt soll das Geschäft zurückgewiesen 
werden und eine Redimensionierung des Projekts wird gefordert. Und am Ende resultiert 
eine Variante, die keine Perspektive bietet. Es wird so ganz bewusst eine Negativspirale in 
Gang gesetzt. Man sollte dieser Variante nicht auf den Leim gehen. Rückweisung ist 
abzulehnen. Die Lintharena SGU muss so schnell wie möglich saniert werden.  
 
Thomas Kistler, Niederurnen, Mitglied der Mitbericht erstattenden FAK, votiert ebenfalls 
gegen den Rückweisungsantrag. – Man kann sich nicht vorstellen, wie das Projekt noch 
sportlicher daherkommen könnte. Der Beitrag gemäss Sanierungsvariante dient ausschliess-
lich dem Sport- und Veranstaltungszentrum. Auf jeden Fall ging aus dem Votum von Landrat 
Martin Landolt nicht hervor, was stärker auf den Sport ausgerichtet sein soll. – Bei einer 
Rückweisung und einer erneuten Projektierung entstehen noch höhere Projektierungskosten. 
Der Projektierungskredit ist irgendwann einmal aber ausgeschöpft. Man hat bereits geprüft, 
was saniert werden muss. Die Fakten liegen auf dem Tisch. – Landrat Martin Landolt ver-
langt ausserdem, dass die Einflussnahme des Kantons besser sichergestellt werden müsse. 
Das ist aber auch ohne Rückweisung möglich und kann heute entschieden werden. Der 
Landrat kann der Landsgemeinde beantragen, dass der Kanton die Trägerschaft übernimmt. 
Dann hat dieser Mitspracherechte. Die SP-Fraktion wird einen Antrag in diese Richtung 
stellen.  
 
Christian Marti beantragt namens einer knappen Mehrheit der Kommission, den Rück-
weisungsantrag abzulehnen. – Der Rückweisungsantrag Landolt war bereits in der Kommis-
sion Gegenstand der Beratungen. Das Dilemma besteht wohl darin, dass unter dem Begriff 
Sport unterschiedliche Dinge verstanden werden. Man ist sich zwar einig, dass eine Sanie-
rung erfolgen muss. Keine Einigkeit besteht aber bezüglich eines möglichen Ausbaus oder 
weiterer Investitionen in die Lintharena SGU und wie diese seitens des Kantons mitfinanziert 
werden sollen. Der gemeinsame Nenner sollte aber gesichert werden. Dies ermöglicht der 
Landsgemeinde einen Entscheid über die Sanierung der Lintharena SGU bzw. der KASAK-
Anlageteile. Die Sanierungsvorlage sollte nicht mit unterschiedlichen Vorstellungen darüber 
verbunden werden, wie in einem nächsten Schritt ein Ausbau bewerkstelligt werden könnte. 
– Der Kanton ist nicht Eigentümer der Lintharena SGU. Deshalb sind die Möglichkeiten einer 
strategischen Einflussnahme sehr beschränkt. Der Kanton ist auch nur marginal an der Ge-
nossenschaft beteiligt. Es ist die Gemeinde Glarus Nord, welche den weitaus grössten Anteil 
an der Genossenschaft hält. Die Gemeinde und der Verwaltungsrat der Genossenschaft 
treffen die strategischen Entscheide. Die Strategie ist allerdings unbestritten. – Auch der 
Vorschlag der Kommission investiert in den Sport. Die Sanierung betrifft mehrere KASAK-
Anlageteile wie den Kunstrasenplatz oder das Hallenbad. Das sind direkte Investitionen in 
den Sport. Man sichert damit allerdings nur das Bestehende und baut nicht aus, wie das von 
verschiedener Seite gewünscht wird. – Bei einer Rückweisung besteht die Gefahr einer weit-
aus grösseren Verzögerung als nur um ein Jahr. Fraglich, ob der Regierungsrat garantieren 
kann, dass er den mit der Rückweisung einhergehenden Auftrag bereits zuhanden der 
Landsgemeinde 2019 erfüllen kann. Wenn überhaupt, sollte nicht die ganze Vorlage zurück-
gewiesen werden. Es braucht eine revidierte Grundlage im GTS. Teil A der Vorlage muss 
zwingend vor die Landsgemeinde. Auch der Rahmenkredit wird benötigt. Bei einer Aufrecht-
erhaltung des Rückweisungsantrags sollte dieser präzisiert werden: Es geht nur um Teil B 
der Vorlage. Es geht hier um mehr als nur um die Lintharena SGU. Die Anpassung der 
gesetzlichen Grundlagen ist unbestritten.  
 
Regierungsrat Benjamin Mühlemann spricht sich für Ablehnung des Rückweisungsantrags 
Landolt aus. – Es wurde nun über Jahre hinweg Schritt für Schritt eine Lösung erarbeitet. Die 
Lintharena SGU suchte Partner, Strategien und Szenarien wurden durchgerechnet, Träger-
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schaftsmodelle diskutiert. Nach diesem langen Prozess würde eine Rückweisung kaum neue 
Fakten hervorbringen. Vor allem würde sich der Neustart der Lintharena SGU um Jahre ver-
zögern. Eine neue Vorlage zuhanden der Landsgemeinde 2019 ist angesichts der Aufträge 
nicht realistisch. Der Kanton ist auch nicht Eigentümer der Lintharena SGU. Er ist bei der 
baulichen Planung der Sanierung nicht federführend. Er leistet subsidiär Beiträge an die 
Sanierung der Sportanlagen, die sauber hergeleitet wurden. Das ist die Aufgabe des Kan-
tons im Bereich der Förderung des Sports. Dieser wäre der grosse Verlierer bei einer Rück-
weisung – das beabsichtigt der Antragsteller nicht. – Der Landrat hat vor einem Jahr einen 
Beitrag von mehr als 900‘000 Franken an die Planungskosten gewährt. Die Strategie wurde 
in der damaligen Vorlage grob aufgezeigt. Ebenfalls wurde erläutert, welche Anlageteile 
saniert werden sollen und wo die Lintharena Erweiterungen plant. Wenn schon, wäre damals 
die Reissleine zu ziehen gewesen. – Es ist nicht so, dass der Kanton keine Mitsprache hat. 
Im Gegenteil: Der Kanton diskutiert bereits seit Jahren mit, was auf strategischer Ebene 
passieren soll. Er hat einen Vertreter im Verwaltungsratsausschuss. Zudem wurden einzelne 
Departementsvorsteher in die Gespräche miteinbezogen. Der Regierungsrat konnte seine 
Anliegen von Anfang an platzieren. – Das zweistufige Vorgehen wurde bewusst gewählt: 
Zuerst sollte im Zusammenhang mit dem Planungskredit eine politische Diskussion statt-
finden. Darauf aufbauend wurde die aktuelle Vorlage erarbeitet. Es konnten auch noch wei-
tere Kreise Einfluss nehmen. Es gibt einen Verwaltungsrat, eine Genossenschaftsversamm-
lung, einen Gemeinderat, eine Baukommission mit Vertretern des Baudepartements, eine 
extra gebildete Begleitgruppe mit den Hauptnutzern der Infrastruktur. Es wurde viel Arbeit 
geleistet. Der Fokus lag darauf, dass dem Sport so rasch wie möglich wieder eine erst-
klassige Infrastruktur und gute Rahmenbedingungen zur Verfügung stehen. Mit den Ideen 
oder allfälligen Massnahmen zugunsten einer Reduktion des Betriebsdefizits versuchte man 
einen Mittelweg zwischen den Bereichen Sport, Freizeit, Gesundheit und Begegnung zu 
finden. In den Augen des Regierungsrates korrespondiert das nun aufgegleiste Projekt sehr 
gut mit der gewählten Strategie. Im regierungsrätlichen Bericht findet sich nur eine stark 
zusammengefasste Version. Wortklauberei ist nicht zielführend. Für die Strategie ist im 
Übrigen nicht der Regierungsrat, sondern der Verwaltungsrat zuständig. Der Regierungsrat 
unterstützt die Strategie jedoch. – In erster Linie wird ein Hallenbad saniert. Es werden 
jedoch etwa auch Mittel für den Kunstrasen, Garderoben und Infrastruktur für Sportlager 
investiert. Angesichts eines zweistelligen Millionenbetrags für Sportanlagen kann man 
wirklich nicht argumentieren, der Fokus liege nicht auf dem Sport. Dieser war Ausgangs-
punkt für das vorliegende Geschäft.  
 
Abstimmung: Der Rückweisungsantrag Landolt ist abgelehnt. 
 
 
Detailberatung 
 
Änderung des Gesetzes über die Förderung von Turnen und Sport 
 
Artikel 9c; Erweiterte Beiträge 
 
Die vorberatende Spezialkommission beantragt eine Änderung von Artikel 9c Absatz 2. Der 
Regierungsrat ist damit einverstanden. Das Wort wird nicht verlangt. Der Änderung ist 
zugestimmt. 
 
Artikel 9e; Abschreibung Gemeindeanteil für erweiterte Beiträge gemäss Artikel 9c 
 
Thomas Tschudi, Näfels, Mitglied der Mitbericht erstattenden FAK, beantragt im Namen der 
SVP-Fraktion folgende neue Formulierung von Artikel 9e Absatz 1: „Der Standortgemeinde 
ist es zur Mitfinanzierung von Projekten mit erweiterten Kantonsbeiträgen erlaubt, einen zeit-
lich befristeten Bausteuerzuschlag zu erheben.“ Artikel 9e Absatz 2 soll neu wie folgt lauten: 
„Die Gemeindeversammlung entscheidet über die Einführung eines Bausteuerzuschlags.“ 
Artikel 9e Absatz 3 soll neu wie folgt lauten: „Dieser Artikel ist eine Abweichung zum Arti-
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kel 52 Absatz 1 der Kantonsverfassung.“ Auf die Einführung einer Möglichkeit zur linearen 
Abschreibung sei hingegen zu verzichten. – Der Landrat berät heute über den Fortbestand 
eines Begegnungs- und Sportzentrums, das im Glarnerland eine eher unterschätzte Rolle 
einnimmt. Unzählige Anlässe wurden in der Lintharena SGU durchgeführt. Für sie gäbe es 
nirgends sonst im Kanton Platz. Nebst dem Landrat und der Landsgemeinde muss man zu 
einem späteren Zeitpunkt auch die Bürgerinnen und Bürger von Glarus Nord davon über-
zeugen, einen Beitrag zu sprechen. Es geht um einen Betrag von zwischen 10 und 12 Mil-
lionen Franken. Die jährlichen Kosten betragen rund 1 Million Franken. Um die klammen 
Gemeindefinanzen mit diesem Vorhaben nicht in ein Ungleichgewicht zu bringen, ist eine 
Steuererhöhung um 2 Prozent angedacht. Dieser Entscheid fällt in eine Zeit, in der die Be-
völkerung gegenüber den politischen Entscheidungsträgern misstrauisch ist. Deshalb ist das 
Unterfangen nicht zu unterschätzen. Die Gemeindeversammlung stellt eine hohe Hürde dar. 
Die SVP hat eine generelle Steuererhöhung an der Gemeindeversammlung bereits erfolg-
reich bekämpft. Diese wurde auf später verschoben. Aus diesem Grund und auch aufgrund 
buchhalterischer Argumente wurde die Schaffung einer Möglichkeit zur linearen Abschrei-
bung in den Gesetzesentwurf integriert. Grundsätzlich gehören solche Regelungen in das 
Finanzhaushaltgesetz und sicher nicht in ein Gesetz über die Förderung von Turnen und 
Sport. Es geht hier um eine Grossinvestition, welche der Allgemeinheit dienen soll – auch 
jenen Personen, die erst noch in den Kanton ziehen werden oder jetzt noch nicht stimm-
berechtigt sind. Auch sie müssen die Sanierung in Zukunft mitfinanzieren, da man von einer 
Abschreibungsdauer von 33 Jahren ausgeht. Die lineare Abschreibungsmethode ist gegen-
über den kommenden Generationen nicht fair, zumal es um eine rein buchhalterische Mass-
nahme geht. Das Bauwerk wird nicht günstiger, es wird nur buchhalterisch besser verkraftbar 
gemacht. Die degressive Abschreibungsmethode entschärft die Problematik. Mit ihr gibt es in 
den ersten Jahren deutlich höhere Abschreiber. Dadurch ist das Projekt für die kommenden 
Generationen mit weniger Kosten verbunden. Ein Bausteuerzuschlag als Massnahme bringt 
hingegen effektiv zusätzliche Mittel. Mit diesen kann die Investition über die vorgesehene 
Laufzeit abgeschrieben werden. Der Bausteuerzuschlag hat im Kanton Glarus eine Tradition 
und ermöglicht es, grosse Projekte mit zusätzlichen Steuereinnahmen zu finanzieren. Er 
dürfte an einer Gemeindeversammlung eher mehrheitsfähig sein als eine generelle Steuerer-
höhung. – Es ist gut möglich, dass diesem Antrag von juristischer Seite her Steine in den 
Weg gelegt werden. Es ist wichtig zu wissen, dass Artikel 52 der Kantonsverfassung strapa-
ziert wird. Es ist jedoch auch nicht von der Hand zu weisen, dass aus juristischer Sicht auch 
der Antrag von Regierungsrat und Kommission das Recht nicht so genau nimmt. Es wurde 
nach einem Weg gesucht, um buchhalterische Schönheitseingriffe zu erlauben. Dem Antrag 
ist eine Chance zu geben. Es ist zu verhindern, dass das Projekt auf halber Strecke an einer 
emotional geladenen Gemeindeversammlung scheitert, nur weil eine generelle Steuerer-
höhung nicht erwünscht und ein Bausteuerzuschlag nicht erlaubt ist.  
 
Der Vorsitzende hält fest, dass der Antrag Tschudi in der gestellten Form unzulässig ist. Es 
könne jedoch ein Rückweisungsantrag mit der geforderten Stossrichtung gestellt werden. 
 
Thomas Tschudi beantragt die Rückweisung von Artikel 9e an die vorberatende Spezial-
kommission im Sinne seines vorangegangenen Votums und verbunden mit dem Antrag, 
zuhanden der zweiten Lesung eine entsprechende Regelung zu unterbreiten. 
 
Martin Laupper spricht sich für Zustimmung zum Antrag der Kommission aus. – Bei einer 
Anwendung der degressiven Abschreibungsmethode müsste die Gemeinde Glarus Nord im 
ersten Jahr 1,45 Millionen Franken abschreiben. Wird linear abgeschrieben, wären es hin-
gegen nur 471‘000 Franken. Eine degressive Abschreibung würde die finanzielle Situation 
der Gemeinde massiv verschärfen. Eine Erhöhung des Steuerfusses um 2 Prozentpunkte 
würde nicht reichen. Eine stärkere Erhöhung oder andere Massnahmen wären notwendig, 
um die Situation lang- und mittelfristig unter Kontrolle halten zu können. Die Gemeinde 
Glarus Nord ist bei allen Varianten zwingend darauf angewiesen, die Investitionen linear 
abschreiben zu können. Alles andere würde die Gemeinde überfordern.  
 



 

733  Sitzung Landrat, 14. Februar 2018 

Christian Marti beantragt ebenfalls Zustimmung zur Fassung der Kommission bzw. Ableh-
nung des Rückweisungsantrags. – Die aktuelle Formulierung von Artikel 9e Absatz 1 stellt 
einen Kompromiss zwischen verschiedenen Möglichkeiten und Wünschen dar. Er macht die 
Auswirkungen der Vorlage politisch verdaulicher und finanziell verkraftbarer. Die Kommission 
erweiterte die Bestimmung dahingehend, als dass die Gemeinden alle Investitionen in mit 
erweiterten Kantonsbeiträgen unterstützte Projekte linear abschreiben können. Die Ge-
meindeversammlungen können über die Abschreibungsmethode entscheiden. Das ist sach-
gerecht. – Setzt sich der Rückweisungsantrag durch, würde die Kommission versuchen, das 
Anliegen von Landrat Thomas Tschudi rechtlich korrekt umzusetzen. Ob dies gelingt, ist 
unklar. Sicherlich kann eine solche Regelung aber nicht im Gesetz über die Förderung von 
Turnen und Sport umgesetzt werden. Betroffen sind nebst der Kantonsverfassung auch das 
Steuergesetz und das Finanzhaushaltgesetz. Das Landsgemeinde-System erlaubt es grund-
sätzlich, die verschiedenen Erlasse gemeinsam anzupassen. Eine Rückweisung wäre also 
ein klarer Auftrag an die Kommission, eine Variante zur Umsetzung des Anliegens von 
Thomas Tschudi zuhanden der zweiten Lesung zu unterbreiten. Es wäre kein blosser 
Prüfauftrag.  
 
Thomas Kistler lehnt den Rückweisungsantrag ab und beantragt namens der SP-Fraktion 
folgende ergänzte Formulierung von Artikel 9e Absatz 1: „Der Anteil der Standortgemeinde 
an der Sanierung der Lintharena SGU kann in Abweichung zu Artikel 61 Absatz 2 des Ge-
setzes über den Finanzhaushalt des Kantons Glarus und seiner Gemeinden über die Nut-
zungsdauer von 25 Jahren linear abgeschrieben werden.“ – Das Anliegen von Landrat 
Thomas Tschudi kann auch anders umgesetzt werden. Dieses besteht darin, dass die an der 
Landsgemeinde beschlossenen Investitionen kommende Generationen nicht übermässig 
belasten. In der FAK wurde diskutiert, dass die Höhe des Bausteuerzuschlags beim Kanton 
so angesetzt werden soll, dass die Investitionen in 25 und nicht in 33 Jahren abgeschrieben 
sind. Mit der beantragten Ergänzung ist dies auch auf Gemeindeebene sichergestellt. Gleich-
zeitig ist das Anliegen der Gemeinde Glarus Nord berücksichtigt: Auf die degressive Ab-
schreibung kann verzichtet werden. Sie belastet in den ersten Jahren die Finanzen der Ge-
meinde enorm. Daran würde die Einführung einer Bausteuer auf Gemeindeebene im Übrigen 
nichts ändern. Bausteuerfinanzierte Objekte werden im Rahmen der Erträge aus der Bau-
steuer abgeschrieben. 
 
Peter Rothlin unterstützt den Antrag Tschudi auf Streichung der Bestimmung, welche die 
lineare Abschreibung des Gemeindeanteils ermöglicht. Eventualiter sei dem Antrag Kistler 
zuzustimmen. – Es ist bei der degressiven Abschreibungsmethode zu verbleiben. Diese wird 
im Finanzhaushaltgesetz geregelt. Jene Generation, welche eine Leistung bestellt, soll dafür 
auch geradestehen und die entsprechenden Abschreibungen leisten. Es ist nun einmal so, 
dass die Abschreibungen bei Anwendung der degressiven Methode in den ersten Jahren viel 
höher sind. Mit einer linearen Abschreibung streut man sich Sand in die Augen. Ausserdem 
ist absehbar, dass innerhalb der geplanten Abschreibungsdauer von 33 Jahren wiederum 
Kredite notwendig sein werden. Bisher mussten alle 15 Jahre Beiträge gewährt werden. Also 
werden künftige Generationen bei einer linearen Abschreibung alte Investitionen abbezahlen 
müssen und gleichzeitig neue Kredite sprechen.  
 
Thomas Tschudi macht sich erneut für eine Rückweisung stark. – Der Vorschlag von Landrat 
Thomas Kistler löst zwar das Problem der langen Abschreibungsdauer. Das Problem, dass 
die Gemeindeversammlung eine allgemeine Steuererhöhung beschliessen muss, bleibt je-
doch bestehen. Sogar die Kandidaten für das Gemeindepräsidium sprechen von einem ge-
störten Vertrauensverhältnis zwischen Behörden und Bevölkerung. Es stellt sich die Frage, 
ob das Volk in so einer Situation bereit ist, dem Gemeinderat zu folgen und eine Steuerer-
höhung zu beschliessen. Der Bausteuerzuschlag ist besser geeignet, um die finanziellen 
Mittel zu generieren und das Projekt zum Ziel zu führen. – Die BDP ist in der Gemeinde 
Glarus Nord nicht sehr gross. Dennoch hat sie es im Alleingang geschafft, das Gemeinde-
parlament abzuschaffen. Wer weiss, ob die BDP an der Gemeindeversammlung nicht noch 
einmal versuchen wird, das Geschäft zurückzuweisen.  
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Martin Laupper erachtet eine Abschreibungsdauer von 33 Jahren als verantwortbar. – Die 
Gemeinde Glarus Nord wird die Anlage übernehmen. Sie muss die Objekte betreuen und in 
ihrem Wert erhalten. Sie gewährt dem Betreiber im Rahmen einer Leistungsvereinbarung 
eine Defizitgarantie. Das alles ist mit diesem Projekt verbunden. Es wird deshalb in 25 oder 
33 Jahren nicht zu einer gleichen Situation kommen. Die Gemeinde wird permanent in einer 
anderen Rolle als bisher sein. Sie war bisher Zuschauerin und hatte immer Freude, wenn die 
Genossenschaft erklärte, wie gut es ihr gehe. Hätte man richtig hingeschaut, hätte man ge-
sehen, dass nicht laufend saniert wurde. Nun steht die Katastrophe vor der Tür. So sieht die 
Situation heute aus. Die Abschreibungsdauer von 33 Jahren ist angesichts der neuen Ver-
antwortung der Gemeinde absolut verantwortbar. Die Gemeinde wird die Anlage ohnehin 
immer mittragen. Die Erfolgsrechnung ist nicht ohne Not durch eine degressive Abschrei-
bungsmethode zu belasten. Die Gemeinde muss auch eine vernünftige Steuerpolitik betrei-
ben. Sie steht in der Verantwortung gegenüber den Steuerzahlern und in Konkurrenz zu 
anderen Gemeinden. Es braucht deshalb vernünftige finanzpolitische Entscheide. – Ein Bau-
steuerzuschlag wäre an sich keine schlechte Sache. Er ist begrenzt und zeigt die finanzielle 
Machbarkeit auf. Beim Kanton funktioniert dieses Instrument. Auf Stufe Gemeinde muss 
hingegen eine Steuererhöhung vorgenommen werden. Das ist unsympathisch. Aber 
Steuern, die man erhöht, kann man auch wieder senken. Ob das dann auch geschieht, ist 
eine andere Frage. Verantwortungsvolle Finanzpolitiker würden das aber machen.  
 
Beat Noser, Oberurnen, lehnt den Rückweisungsantrag ab und empfiehlt Zustimmung zu 
Artikel 9e gemäss Kommissionsfassung. – Artikel 9e Absatz 1 hält fest, dass in Abweichung 
zum Finanzhaushaltgesetz eine lineare Abschreibung möglich sein soll. Gemäss Absatz 2 
entscheidet die Gemeindeversammlung über die Abschreibungsmethode. Jene, die von 
höheren Steuern direkt betroffen sind, können also entscheiden, ob sie linear oder degressiv 
abschreiben wollen. Der Gemeinderat soll aufzeigen, welche Folgen die beiden Varianten 
haben.  
 
Hans-Jörg Marti unterstützt das Votum des Vorredners. – Der Kommissionspräsident hat es 
klar aufgezeigt: Es geht vorliegend nicht nur um die Lintharena SGU, sondern generell um zu 
sanierende Anlagen, die einen erweiterten KASAK-Beitrag erhalten. Es handelt sich um eine 
Kann-Formulierung. Die Gemeindeversammlung kann also projektbezogen über die 
Abschreibungsmethode entscheiden. 
 
Landammann Rolf Widmer beantragt Zustimmung zur Kommissionsfassung und Ablehnung 
des Rückweisungsantrags. – Es gibt gute Gründe, um generell über einen Bausteuerzu-
schlag auf Stufe Gemeinde nachzudenken. Für die Umsetzung des Anliegens von Landrat 
Thomas Tschudi ist das Gesetz über die Förderung von Turnen und Sport der falsche Ort. 
Auch kommt er zum falschen Zeitpunkt. Will man einen Bausteuerzuschlag auf Stufe Ge-
meinde einführen, müssen die Kantonsverfassung, das Steuergesetz sowie das Finanzhaus-
haltgesetz und die Finanzhaushaltverordnung geändert werden. Es stellen sich ausserdem 
ganz grundlegende Fragen. So hat die Landsgemeinde den Bausteuerzuschlag im Steuer-
gesetz bei 10 Prozent der einfachen Steuer begrenzt. Gilt diese Begrenzung nun nur für den 
Zuschlag auf Stufe Kanton oder dürfen die Zuschläge von Kanton und Gemeinde zusammen 
nicht mehr als 10 Prozent betragen? Solche grundlegenden Fragen können innert 14 Tagen 
nicht diskutiert werden. Es gibt im Finanzhaushaltgesetz ausserdem Vorschriften, wonach 
mit der Abschreibung bei der Vollendung eines Bauprojekts begonnen wird. Der Kanton er-
hebt seinen Bausteuerzuschlag ab 2021 oder 2022, je nach Entscheid der Landsgemeinde. 
Erst ab diesem Zeitpunkt wäre ein Bausteuerzuschlag auf Stufe Gemeinde für die Lintharena 
SGU notwendig. Landrat Thomas Tschudi ist frei, eine Motion betreffend die Einführung 
eines kommunalen Bausteuerzuschlags einzureichen. Dann kann die Landsgemeinde 2019 
oder 2020 darüber befinden. Das würde vom Zeitfaktor her problemlos reichen. Solche 
grundlegenden Fragen sind in einem seriösen Rahmen zu diskutieren.  
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Abstimmungen: 
– Der Rückweisungsantrag Tschudi ist abgelehnt. 
– Der Antrag der vorberatenden Spezialkommission obsiegt über den Antrag Tschudi auf 

Streichung von Artikel 9e. 
 
 
Thomas Kistler weist klärend darauf hin, dass dessen Änderungsantrag auf der Formulierung 
des Regierungsrates aufbaut.  
 
Abstimmung: Der Antrag der vorberatenden Kommission obsiegt über den Antrag Kistler. 
 
 
Beschluss über die Gewährung eines erweiterten Kantonsbeitrags an die Sanierung der 
Lintharena SGU 
 
Ziffer 1; Beitragshöhe 
 
Yvonne Carrara, Mollis, Kommissionsmitglied, beantragt namens der SVP-Fraktion, es sei 
zusätzlich zum KASAK-Beitrag an die Sanierung gemäss Kommissionsfassung von 17 Mil-
lionen Franken ein frei bestimmbarer Beitrag von 5,9 Millionen für die Erweiterung der Linth-
arena SGU zu gewähren. Der Bausteuerzuschlag sei auf 0,7 Prozent der einfachen Steuer 
und auf 15 Prozent der Erbschafts- und Schenkungssteuer festzulegen. – Die Lintharena 
SGU hat nicht nur eine sportliche Bedeutung. Es bestehen auch gewichtige weitere Interes-
sen des Kantons, sei es in touristischer, gesellschaftlicher, wirtschaftlicher oder kultureller 
Hinsicht. Da die Anlage nicht nur sportlich relevant ist, kann nicht die ganze Sanierung mit 
KASAK-Geld finanziert werden. Diesem Umstand soll mit dem frei bestimmbaren Beitrag 
Rechnung getragen werden. – Es braucht eine Sanierung und einen Ausbau. Der Verwal-
tungsrat und der Gemeinderat sind sich einig, dass eine Attraktivitätssteigerung notwendig 
ist. Die Lintharena SGU deckt nicht nur sportliche Bedürfnisse ab. Es sollen attraktive Ange-
bote für Familien, Kinder und Erwachsene geschaffen werden. Warmwasser-Aussen- und 
Kinderplanschbecken oder eine Sauna sind kein Luxus. Solche Angebote gehören heute 
selbstverständlich zu einem öffentlichen Bad. Das zeigen auch aktuelle Projekte andernorts. 
Ob nun 24 oder 36 Millionen Franken investiert werden: Die Bevölkerung erwartet ein grös-
seres Angebot, wenn schon investiert wird. Mit den von der Kommission beantragten 17 Mil-
lionen Franken beteiligt sich der Kanton an der Sanierung der KASAK-Anlageteile. Die 
Kantonsbeiträge gehen somit weder an den Hotel- noch an den Restaurantbetrieb. Mit dem 
frei bestimmbaren Beitrag von 5,9 Millionen Franken wird die Attraktivität der Anlage nach-
haltig gesteigert und die Lintharena SGU erweitert. Mit diesem Geld werden keine KASAK-
Anlageteile unterstützt. Die Gemeinde Glarus Nord soll neu mit 12 Millionen Franken die 
Restfinanzierung der KASAK-Anlageteile übernehmen sowie die Sanierung der Mehrbett-
zimmer, des Gastro- und Hotelbereichs und die Umgebungsanpassungen finanzieren. An die 
Attraktivitätssteigerung leistet die Gemeinde ebenfalls einen Beitrag, indem sie die Kosten 
für das Kinderplanschbecken übernimmt. Mit einer Sanierung und Erweiterung der Linth-
arena SGU erhält die gesamte Glarner Bevölkerung einen Mehrwert. Es braucht nun Mut 
und Visionen für die Zukunft – genauso wie damals, als die Lintharena SGU für das 
Glarnerland gebaut wurde. 
 
Beat Noser unterstützt stellvertretend für die CVP-Fraktion das Votum, beantragt hingegen 
eine Aufteilung des Bausteuerzuschlags: Es sei für die Finanzierung des KASAK-Beitrags an 
die Sanierung der Lintharena SGU ein Bausteuerzuschlag von 0,5 Prozent auf die einfache 
Steuer sowie für die Finanzierung des frei bestimmbaren Beitrags an die Erweiterung von 
5,9 Millionen Franken ein Bausteuerzuschlag von 0,2 Prozent auf die einfache Steuer zu 
erheben. – Mit dieser Aufteilung hat die Landsgemeinde eine gute Grundlage für einen 
Entscheid. Das Volk wird kein Verständnis haben, wenn mit mehr als 20 Millionen Franken 
nur saniert, aber nicht ausgebaut wird. Die Attraktivität muss erhöht werden. Im Übrigen 
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dienen zum Beispiel auch die Unterkünfte einem sportlichen Zweck, etwa im Zusammen-
hang mit Sportlagern. 
 
Regula N. Keller, Ennenda, an einer Kommissionssitzung anwesendes Ersatzmitglied, 
spricht sich im Namen der Mehrheit der Grünen Fraktion für Zustimmung zum Antrag der 
Kommission aus. – Die Vorlage wurde in der Grünen Fraktion sehr kontrovers diskutiert. Die 
Sanierung an sich ist aber unbestritten. Es ist klar, dass die Lintharena SGU dringend mo-
dernisiert werden muss. Es geht um Fragen der Betriebssicherheit und der Hygiene, aber 
auch des Komforts. Unbestritten ist auch, dass der Kanton die Verantwortung hat, die Sanie-
rung des Hallenbades vollständig zu finanzieren. Ein Kanton Glarus ohne Hallenbad, das 
ganzjährig für die Bevölkerung offensteht, wo Schülerinnen und Schüler das Schwimmen 
lernen, das bei schlechtem Wetter eine Alternative für Touristen bieten kann, ist unvorstell-
bar. Letzteres ist im Übrigen auch ohne Warmwasser-Aussenbecken möglich. Die Grüne 
Fraktion begrüsst, dass die Kommission den regierungsrätlichen Vorschlag erweitert hat. 
Ohne zusätzliche Garderoben hätte die Sanierung einen Rückschritt bedeutet. – Der Wegfall 
der Sauna ist zwar bedauerlich. Aber die vorgeschlagene Maximalvariante, die neben dem 
Erhalt der Sauna auch noch ein Aussenbecken oder eine Rutschbahn vorsieht, geht über die 
Zielsetzung des KASAK hinaus. Diese Erweiterung ist nicht Aufgabe des Kantons. Ein ge-
wisses Misstrauen besteht angesichts der Konkurrenz auch gegenüber den vollmundigen 
Versprechen, dass mit einem Aussenbecken und Rutschbahnen markant mehr Einnahmen 
generiert werden könnten. Ähnliche Versprechen wurden vor rund zehn Jahren bezüglich der 
Gastronomie und Hotellerie gemacht. Sie waren auf Sand gebaut.  
 
Peter Zentner, Matt, votiert namens der Mehrheit der FDP-Fraktion für den Vorschlag der 
vorberatenden Spezialkommission. – Der Kommissionsantrag ist in den Augen der Mehrheit 
der FDP-Fraktion ein guter Kompromiss. Es handelt sich hier um eine Landsgemeindevor-
lage. Der Landrat diskutiert nun seit gefühlten drei Stunden. Wenn er sich nicht auf das ge-
setzlich Vorgesehene bzw. auf das Machbare beschränkt, besteht die grosse Gefahr, dass 
die Vorlage an der Landsgemeinde Schiffbruch erleidet. Das will die Mehrheit des Rates 
aber nicht. Deshalb ist der Vorlage gemäss Kommission zuzustimmen. Die Investitionen sind 
auf die KASAK-Beiträge zu beschränken. Es ist klar zuzuordnen, was von wem finanziert 
wird.  
 
Matthias Schnyder, Netstal, Kommissionsmitglied, unterstützt die Kommissionsfassung. – 
Der Kanton bezahlt rund 18 Millionen Franken an das Sanierungsprojekt, ohne wirklich 
Forderungen zu stellen. Der Beitrag muss nicht zurückbezahlt werden und es fallen keine 
Zinsen an. Der Rest des Projekts müsste mit diesen Voraussetzungen finanziert werden 
können. Wenn das nicht geht, muss man sich die Frage stellen, ob das Projekt überhaupt 
tragbar ist. Deshalb ist der Kommissionsfassung zuzustimmen. Zusätzliche Kosten für den 
Ausbau – Aussenbecken, Rutschbahn usw. – müssen jene, die das wünschen, nun einmal 
selber finanzieren. Sie müssen andere Finanzierungsquellen suchen und nicht ständig die 
öffentliche Hand heranziehen. Im Appenzellerland hat man das erkannt: Dort wollte man 
nicht in einen Schrotthaufen investieren und lieber ein neues Bad bauen.  
 
Roger Schneider unterstützt den Antrag Carrara. – Der Ausbau der Lintharena SGU stellt 
keine Luxusvariante dar. Die KASAK-Gelder fliessen in die Sportanlagen. Die Standort-
gemeinde engagiert sich sehr stark. – Die Zahlen in der Vorlage wurden in der Debatte in 
Zweifel gezogen, ohne dass dies genauer spezifiziert worden wäre. Mit den beantragten, 
zusätzlichen 5,9 Millionen Franken wird unter anderem die Sauna finanziert. Diese hat in der 
Vergangenheit einen Deckungsbeitrag von gut 100‘000 Franken generiert, obwohl sie in 
einem schlechten Zustand ist. In Zukunft sollen es 220‘000 Franken sein. Das ist nicht über-
trieben und vergleichbar mit den Zahlen anderer Bäder in dieser Grössenordnung. Das 
Warmwasser-Aussenbecken ist als Alternative zum Freibad zu betrachten. Das ist sinnvoll. 
Die bestehenden Freibäder in Netstal und Schwanden sind nicht zu konkurrenzieren. In 
Näfels konzentriert man sich auf das Hallenbad mit einer Erweiterung im Aussenbereich. 
Dieser kann im Gegensatz zu einem Freibad, das rund 40 Tage pro Jahr genutzt werden 
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kann, das ganze Jahr über offengehalten werden. Das generiert einen entsprechenden 
Deckungsbeitrag. Die Rutschbahn und der Kinderplanschbereich sind zur Steigerung der 
Attraktivität notwendig. Dies dient auch dem Tourismus, stellt die Lintharena SGU doch eine 
Alternative bei schlechtem Wetter dar. Solche Elemente gehören einfach zu einem attrak-
tiven Sportzentrum. Sie sind kein Luxus. – Schwierig ist die Argumentation, die Lintharena 
SGU sei zu weit weg. Sie könnte dann analog in der Debatte über die Mitfinanzierung der 
touristischen Kerninfrastrukturen zum Tragen kommen. Das ist aber nicht konstruktiv. Eine 
solche Argumentationsweise gehört nicht in den Landratssaal.  
 
Kaspar Krieg will der Landsgemeinde den Entscheid über eine Erweiterung überlassen. – 
Landrat Peter Zentner argumentierte, man dürfe der Landsgemeinde keine überladene Vor-
lage unterbreiten. Sonst erleide sie Schiffbruch. Genau das will auch der Antrag Carrara 
verhindern. Dieser verlangt einen zusätzlichen, frei bestimmbaren Beitrag. Die Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger können so zuerst über den Sanierungsbeitrag von 17 Millio-
nen Franken und in einem nächsten Schritt über die zusätzlichen 5,9 Millionen Franken 
befinden. Sie sollen entscheiden, ob sie nur sanieren oder auch erweitern wollen. Dieses 
Vorgehen muss klar sein. Nur und erst, wenn der Sanierungsbeitrag bewilligt ist, kann die 
Landsgemeinde über den zusätzlichen Beitrag von 5,9 Millionen Franken abstimmen.  
 
Martin Laupper unterstützt den Antrag Carrara. – Es wundert vielleicht den einen oder ande-
ren, dass der Gemeinderat Glarus Nord der Erweiterung gemäss Antrag Carrara zustimmt. 
Er hat das Erweiterungsprojekt analysiert und die Folgen für die Gemeinde abgeschätzt. 
Eine sanierte und erweiterte Lintharena SGU kostet die Gemeinde nur rund 23‘000 Franken 
pro Jahr mehr als eine nur sanierte. Von daher kann die Gemeinde ihren Anteil an den In-
vestitionen von 10 auf 12 Millionen Franken erhöhen. Die Kernfrage besteht darin, ob man 
investieren soll, wenn dadurch im Anschluss nicht mehr Ertrag resultiert. Der Verwaltungsrat 
hat betriebswirtschaftliche Überlegungen angestellt und geprüft, wie das Betriebsdefizit mög-
lichst tief gehalten werden kann. Dass man dieses nicht vollständig verhindern kann, darin 
sind sich wohl alle einig. Der Verwaltungsrat kam zum Schluss, dass durch die Steigerung 
der Attraktivität mehr Einnahmen erzielt werden könnten. Dadurch reduziert sich das Defizit. 
Die Erweiterung ist ein guter Vorschlag. Es braucht aber den Willen und den Mut, einem 
Ausbau zuzustimmen. Die Gemeinde muss dadurch zwar auch mehr investieren. Sie wird 
aber via Leistungsvereinbarung bzw. die darin enthaltene Defizitgarantie entlastet. Das 
macht die Ausbauvariante attraktiv für die Gemeinde. Der Ausbau macht die Anlage für die 
ganze Bevölkerung attraktiver und verbessert das betriebliche Ergebnis. Er dient auch der 
Jugend, die an den Sport herangeführt wird und der ein attraktives Angebot zur Verfügung 
steht. Es gibt keine bessere Investition, als wenn dadurch die Jugendlichen von der Strasse 
geholt werden. Die Investition in die Lintharena SGU hat also auch eine gesellschafts-
politische Bedeutung. – Am Ende soll die Landsgemeinde entscheiden können. Es gibt 
keinen Grund, weshalb der Landrat ihr diesen Entscheid vorenthalten sollte.  
 
Roland Goethe, Glarus, votiert für die Kommissionsfassung. – Für die Sanierung und Er-
weiterung des Hallenbades Uster wurden 2013 38 Millionen Franken gesprochen. Da die 
Anlage im Kantonalen Sportanlagenkonzept enthalten war, beteiligte sich der Kanton Zürich 
mit Geldern aus dem Sportfonds. Er steuerte an die sportbezogenen Investitionskosten 
10 Prozent oder rund 3 Millionen Franken bei. Das Ustermer Hallenbad ist damit als Ver-
gleichsobjekt hinfällig. Dort bezahlte die Gemeinde. Uster besitzt das grössere Einzugsgebiet 
als Glarus Nord.  
 
Mathias Vögeli, Rüti, Kommissionsmitglied, befürwortet stellvertretend für die BDP-Fraktion 
den Kommissionsantrag. – Es ist unbestritten, dass die Lintharena SGU saniert werden 
muss. Der Zustand ist sehr schlecht. Das muss vorerst einmal in einem ersten Schritt be-
hoben werden – erst recht, wenn man sich über die Ausrichtung der Anlage nicht einig ist. 
Geld für einen Ausbau kann man auch später noch beantragen. Man kann sich dannzumal 
Gedanken über die richtige Ausrichtung – mehr für den Sport oder mehr für das Erlebnis – 
machen.  
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Hans Rudolf Forrer, Luchsingen, argumentiert für die Erweiterungsvariante. – Entweder man 
schliesst die Lintharena SGU – was wohl nicht umsetzbar ist – oder man richtet gross an. Ein 
Neubau wäre zwar tatsächlich am schönsten. Man könnte eine massgeschneiderte Linth-
arena SGU errichten. Das ist aber nicht möglich. – Im Kanton Appenzell Innerrhoden schei-
terte ein ähnliches Projekt im ersten Anlauf. Im zweiten Anlauf, der erneute Planungskosten 
auslöste, unterbreitete die Standeskommission der Landsgemeinde zwei Varianten: eine 
kleine und eine grosse. Das Volk befürwortete die grosse Variante deutlich. Schliesslich 
wurde die Planung ja auch bezahlt. – Mit der Kommissionsvariante wird das Bad zwar sa-
niert. Es befindet sich aber immer noch auf dem Stand der 70er-Jahre. Das kann es nicht 
sein. Auch das Volk wird diese Variante nicht goutieren. Es will – wenn es schon investiert – 
eine gute Lösung, die nicht nur den Sportlern nützt, sondern auch den Familien usw. Der 
Landrat kann machen, was er will. Das Volk wird es am Ende richten.  
 
Priska Müller Wahl, Niederurnen, Kommissionsmitglied, beantragt Zustimmung zu den An-
trägen Carrara und Noser. – Es braucht einen Ausbau. Der Antrag Carrara zeigt transparent 
auf, wie dieser finanziert werden soll. Die Landsgemeinde kann darüber entscheiden. – Die 
Lintharena SGU wird von einer breiten Bevölkerungsschicht genutzt. Eine blosse Sanierung 
reicht nicht aus. Die Lintharena SGU würde im Anschluss aber weniger bieten. Es gäbe kein 
Freibad, keinen Sprungturm und keine Sauna mehr. Auch die Zahl der Garderobenplätze 
würde kleiner. Die Leute werden nicht begreifen, weshalb das Angebot trotz einer Investition 
von 24 Millionen Franken kleiner wird. – Im Gegensatz zu Uster ist Glarus Nord nicht in der 
Lage, die zusätzlichen Kosten selber zu tragen. Der Kanton hingegen hat genügend Geld. 
Es muss nun ein mutiger Entscheid für die Zukunft getroffen werden. Es geht um die Stand-
ort- und nicht um die Sportförderung. Die Lintharena SGU dient nicht nur der Gemeinde 
Glarus Nord, sondern dem ganzen Kanton.  
 
Matthias Schnyder mahnt zur Zurückhaltung. – Wenn in der Privatwirtschaft ein Projekt zu 
teuer ist, muss es verkleinert werden. Schliesslich muss ein Unternehmer seine Investitionen 
selbst bezahlen. Darum geht es auch hier. Angesichts der Vorhaben, die in Glarus Nord 
noch anstehen, täte ihr eine kleinere Variante gut. Es muss nicht immer das Teuerste sein. 
Die Familien, welche die Lintharena nutzen sollen, sind im Übrigen auch Steuerzahler. Und 
Sportinfrastruktur nützt ohnehin nur dann, wenn sie auch genutzt wird.  
 
Christian Büttiker, Netstal, Kommissionsmitglied, beantragt namens der SP-Fraktion, es sei 
der Landsgemeinde ein Bruttokredit von 36 Millionen Franken für die Variante Vollausbau 
der Lintharena SGU zu unterbreiten. – Unterbreitet der Landrat der Landsgemeinde keine 
Erweiterungsvariante, wird die Debatte im Ring genauso ausfallen wie nun im Rat. Beide 
Varianten gehören auf den Tisch. Dann können die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
entscheiden. Eine Erweiterungsvariante wird an der Landsgemeinde ohnehin beantragt. Für 
den Landammann wird es schwierig, wenn dazu im Memorial keine Grundlage besteht. – Es 
wurde nun oft betont, wie wichtig die Anlage sei. Dass Glarus Nord die Sanierung und Er-
weiterung nicht selbst stemmen kann, ist allseits bekannt. Deshalb braucht es ein grosses 
Engagement des Kantons. Es gibt keinen anderen Ort im Kanton, an dem Grossveranstal-
tungen durchgeführt werden können. Wird nur saniert, ist die Lintharena SGU nicht mehr 
weit weg von einem kommunalen Sportzentrum. Dann hat es die Gemeinde Glarus Nord in 
der Hand, was sie mit dieser Anlage macht. Fraglich, ob die Lintharena SGU dann noch so 
genutzt werden kann, wie dies heute der Fall ist.  
 
Marco Hodel, Glarus, Mitglied der Mitbericht erstattenden FAK, unterstützt die Erweiterung 
der Lintharena SGU. – In der Debatte wurde das Beispiel Uster erwähnt. Es gibt aber noch 
ein besseres: Altdorf. Es gibt dort ein Aussenbad, ein 25-Meter-Sportbecken, ein Plansch-
becken usw. Die Anlage verfügt sogar über ein Wellenbad. – Es gibt viele junge Familien, die 
ins Alpamare in Pfäffikon, nach Bad Ragaz oder in den Säntispark in Abtwil gehen. Es wäre 
doch schön, wenn es eine solche Anlage auch im Kanton Glarus geben würde und die Fami-
lien nicht mehr so weit fahren müssten.  
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Christian Marti wirbt um Zustimmung für die Kommissionsfassung. – Wenn sich heute eine 
grosse Variante im Grundsatz durchsetzt, würde die Kommission zuhanden der zweiten 
Lesung einen entsprechenden Beschlussentwurf vorbereiten. – Der Antrag auf einen frei 
bestimmbaren Zusatzkredit wurde in der Kommission in dieser Form nicht diskutiert. Es stellt 
sich die Frage, auf welcher Rechtsgrundlage ein solcher Zusatzkredit fussen soll. Zumindest 
im GTS gibt es keine. Die Kantonsverfassung beschreibt immerhin die Kompetenz zur Ge-
währung eines frei bestimmbaren Beitrags. Es ist davon auszugehen, dass man sich auf 
diese Rechtsgrundlage stützen würde. Aus Sicht der Kommission ist es positiv, dass nicht 
versucht wird, über die KASAK-Anlageteile zum gleichen Ziel zu kommen. Das wäre weniger 
transparent und nicht im Sinne der Rechtsgrundlagen. Es ist auch gut, dass diese Diskus-
sion im Landrat und nicht erst im Landsgemeindering geführt wird. Dadurch kann die Lands-
gemeinde gut vorbereitet und die Debatte strukturiert werden. – Die Kommission diskutierte 
bezogen auf das angestrebte Resultat einen ähnlichen Antrag. Sie lehnte diesen jedoch 
knapp ab. Die Kommission kam insbesondere zum Schluss, dass ein es Gleichgewicht 
zwischen dem Engagement des Kantons und jenem der Standortgemeinde geben muss. 
Daneben gibt es wohl keine weiteren Finanzierungsquellen. Das kann man bedauern oder 
nüchtern zur Kenntnis nehmen. Aber es ist normal, dass bei solchen Anlagen die öffentliche 
Hand in der Verantwortung steht. Wie weit das Engagement gehen soll, ist zu diskutieren. 
Dazu stellte die Kommission fest, dass das kantonale Engagement dank den erweiterten 
KASAK-Beiträgen bereits stark ausgeprägt ist. Nach heutigen Grundlagen könnte der Kanton 
etwa 7 Millionen Franken beitragen. Dank der Änderung des GTS ist nun deutlich mehr 
möglich. Dem angesprochenen Gleichgewicht gilt es Sorge zu tragen. Schliesslich werden 
der Landsgemeinde 2018 weitere finanziell bedeutsame Vorlagen unterbreitet. Man sollte 
sich nicht vorwerfen lassen müssen, es übertrieben zu haben.  
 
Martin Laupper weist auf die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde hin. – Mit Blick auf den 
Antrag Büttiker ist festzuhalten, dass die Gemeinde Glarus Nord nicht mehr als 12 Millionen 
Franken investieren kann. Es handelt sich dabei um das absolute Maximum. Neben diesem 
Investitionsbeitrag muss die Gemeinde die Liegenschaft übernehmen. Das kostet zusätzlich 
3,7 Millionen Franken. Die Gemeinde muss ausserdem den aufgrund der Arbeiten ent-
stehenden Einnahmenausfall von 1,8 Millionen Franken bezahlen. Dazu kommen die Ab-
schreibungen. Am Ende verursacht das Geschäft der Gemeinde Kosten von rund 18 Millio-
nen Franken. Mehr als 12 Millionen Franken an Investitionen kann die Gemeinde nicht 
tragen. Das sollte respektiert werden. 
 
Regierungsrat Benjamin Mühlemann spricht sich namens des Regierungsrates für Zustim-
mung zur Kommissionsfassung aus. – Die Erweiterung wäre für die Gäste wunderbar. Sie 
verbessert auch das Ergebnis auf der Ertragsseite. Es ist richtig und wichtig, dass sich die 
Genossenschaft überlegt hat, wie die Attraktivität der Lintharena SGU erhöht werden kann. 
Man muss sich aber auch einmal vor Augen führen, wo der Ausgangspunkt für diese Vorlage 
lag. Vor rund einem Jahr ging man davon aus, dass der Investitionsstau einen Umfang von 
rund 20 Millionen aufweist. Im Rahmen der Planung kam dann immer mehr zum Vorschein, 
etwa eine marode Kanalisation, deren Sanierung rund 5 Millionen kostet. Es wird sehr viel 
Geld für Sanierungen ausgegeben, von denen die Nutzer nichts mitbekommen. Sie sind zu 
erledigen. Sonst muss man die Anlage schliessen. Das Wünschbare ist vom Machbaren zu 
trennen. Es muss allen klar sein, welche Auswirkungen die grosse Variante auf die Höhe der 
Abschreiber beim Kanton und der Gemeinde hat. Diese halsen sich eine sehr grosse Last 
auf. Da darf man den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern keinen Sand in die Augen 
streuen. Und man sollte die Vorlage nicht überladen. – Eine Erweiterung führt zu Folge-
kosten bei der nächsten Sanierung in 15 oder 20 Jahren. Je mehr Anlagen die Lintharena 
SGU umfasst, desto mehr Sanierungsbedarf und desto höher die Kosten. Der Regierungsrat 
will das nicht mitverantworten. Er möchte die Gemeinde Glarus Nord auch nicht unter den 
Druck setzen, sich in ein finanzielles Abenteuer stürzen zu müssen. Selbstverständlich steht 
es der Genossenschaft und der Gemeinde völlig frei, was sie am Ende innerhalb ihres engen 
finanziellen Korsetts umsetzen wollen. Der Kanton leistet erweiterte Sportförderungsbeiträge. 
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Er beteiligt sich aber nicht an den Massnahmen zur Steigerung der Attraktivität. Es ist keine 
Kernaufgabe des Staats, in Saunen oder Rutschbahnen zu investieren. Wenn überhaupt, ist 
das Aufgabe der Gemeinde. – Sollte der Landrat dem Antrag Carrara folgen, ist dessen 
Umsetzung in der Kommission zu beraten. Der Wortlaut muss korrekt sein. Die Lands-
gemeinde sollte am Ende die Auswahl zwischen zwei Varianten haben. 
 
Jacques Marti, Diesbach, beantragt aufgrund der Wichtigkeit der Vorlage und zugunsten der 
Transparenz die Abstimmung unter Namensaufruf. 
 
Abstimmung: Der Antrag Marti auf Abstimmung unter Namensaufruf wird von mehr als 
15 Mitgliedern des Landrates unterstützt; er ist angenommen. 
 
 
Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag Büttiker deckungsgleich mit dem Antrag Carrara 
ist. Die Kommission erarbeite bei Zustimmung zuhanden der zweiten Lesung eine Formulie-
rung des Beschlusses.  
 
Abstimmung unter Namensaufruf: 
 
Zustimmung zum Antrag der Kommission = Ja 
Zustimmung zum Antrag Carrara  = Nein 
 
Auer Matthias, Netstal ja  Marti Jacques, Diesbach nein 
Becker Kaspar, Ennenda ja Meier Jud Gabriela, Niederurnen nein 
Blumer Rolf, Glarus nein  Müller Ernst, Mollis nein 
Bösch Daniela, Niederurnen ja  Müller Wahl Priska, Niederurnen nein 
Büttiker Christian, Netstal nein  Nann Steve, Niederurnen nein 
Carrara Yvonne, Mollis nein  Noser Beat, Oberurnen nein 
Dürst Martin, Niederurnen nein  Peterson Ann-Kristin, N‘urnen ja 
Elmer Rolf, Elm ja  Reithebuch Vreni, Linthal ja 
Elmer Feuz Susanne, Ennenda ja  Rhyner Barbara, Elm nein 
Forrer Hans Rudolf, Luchsingen nein  Rimini Luca, Oberurnen ja 
Friedli Zarina, Glarus nein  Rothlin Peter, Oberurnen ja 
Gallati Bruno, Näfels nein  Schlittler Andreas, Glarus ja 
Gisler Toni, Linthal nein  Schmid Heinrich, Bilten ja 
Goethe Roland, Glarus ja  Schneider Roger, Mollis nein 
Grossenbacher Marius, Glarus ja  Schnyder Markus, Netstal ja 
Hefti Thomas, Schwanden ja  Schnyder Matthias, Netstal ja 
Hodel Marco, Glarus nein  Schubiger Hans, Riedern ja 
Keller Regula N., Ennenda ja  Schwitter Ruedi, Näfels nein 
Kistler Thomas, Niederurnen nein  Stadler Karl, Schwändi nein 
Krieg Kaspar, Niederurnen nein  Staub Fridolin, Bilten ja 
Küng Emil, Obstalden nein Trummer Andrea, Ennenda nein 
Landolt Beny, Näfels ja  Tschudi Thomas, Näfels nein 
Landolt Martin, Näfels ja  Vögeli Mathias, Rüti ja 
Laupper Martin, Näfels nein  Wichser Hans-Heinrich, B‘wald nein 
Luchsinger Fridolin, Schwanden ja  Wolf Edgar, Niederurnen nein 
Mächler Karl, Ennenda ja  Zentner Peter, Matt ja 
Marti Christian, Glarus ja  Zingg Samuel, Mollis nein 
Marti Hans-Jörg, Nidfurn ja  Zopfi Martin, Schwanden ja 
 
Es entfallen auf beide Anträge 28 Stimmen. Enthaltungen gibt es keine. Dem Vorsitzenden 
steht der Stichentscheid zu. Er unterstützt den Antrag der Kommission, welcher somit 
obsiegt. 
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Neue Ziffer 2; Kantonalisierung der Lintharena SGU 
 
Steve Nann, Näfels, beantragt namens der SP-Fraktion das Einfügen einer neuen Be-
schlussziffer 2 mit folgendem Wortlaut: „Der Kanton übernimmt die Trägerschaft der Linth-
arena SGU.“ – Der Kanton übernimmt zwei Drittel der geplanten Sanierungs- bzw. Ausbau-
kosten. Er hat ein grosses Interesse an einem regelmässigen und gut laufenden Unterhalt, 
sodass man nicht bereits bei der nächsten Sanierung wieder viel Geld in die Hand nehmen 
muss, weil der Unterhalt unzureichend war. Wie der Kanton die Geschäftsführung vorneh-
men will, bleibt ihm überlassen. Man kann trotzdem schon jetzt investieren, auch ohne all-
fällige Betriebs-AG. Beim Kantonsspital funktionierte das auch. Anpassungen am Träger-
schaftsmodell oder ein allfälliges Lintharena-Gesetz können immer noch vorgenommen bzw. 
erlassen werden. Schliesslich finden bis zum Abschluss der Bauarbeiten noch mindestens 
zwei Landsgemeinden statt. Auch die Standortgemeinde müsste sich glücklich schätzen, 
wenn sie nicht mehr alleine in der Verantwortung für den Betriebsunterhalt steht. Sie wäre 
dort allenfalls zum Sparen gezwungen, weil die eigene Finanzlage dies nicht anders zulässt. 
Im Weiteren liesse sich so auch der ungewöhnliche Umstand beheben, dass der Verwal-
tungsrat einer Genossenschaft die Eigentümerschaft vertritt und gleichzeitig die Geschäfts-
führung ausübt, sich also selbst beaufsichtigt. Den Bedenken von Landrat Martin Landolt 
bezüglich der Mitsprache der öffentlichen Hand wäre durch die Übernahme der Trägerschaft 
durch den Kanton auch Rechnung getragen.  
 
Bruno Gallati spricht sich für Ablehnung des Antrags Nann und Zustimmung zur Fassung 
gemäss vorberatender Spezialkommission und Regierungsrat aus. – Es besteht bei der 
Lintharena SGU ein Baurecht. Dieses wurde von der damaligen Gemeinde Näfels auf 
50 Jahre abgegeben. Bei der letzten Sanierung wurde das Baurecht verlängert, um mehr 
Planungssicherheit zu schaffen und die für die Abschreibung zur Verfügung stehende Zeit zu 
verlängern. Es ist nun nicht klar, wie man im Kontext des Antrags Nann mit dem Baurecht 
umgehen würde. Die Gemeinde als Baurechtsgeberin verlangte einen sehr geringen Bau-
rechtszins – einen einstelligen Frankenbetrag pro Are. Die Gemeinde hatte dadurch keine 
grosse Einnahmequelle. – Man muss sich überlegen, was die Gemeinde bei einer Kantonali-
sierung aus der Hand gibt. Nicht die ganze Baurechtsparzelle ist überbaut. Der noch nicht 
überbaute Boden ist sehr wertvoll. Man sollte ihn nicht einfach aus der Hand geben. 
Schliesslich leistet die Gemeinde Glarus Nord auch einen grossen Beitrag an die Sanierung. 
Sie wird bei der Umsetzung der Sanierungsvariante gemäss Kommission rund 16 Millionen 
Franken aufwenden müssen. Ausserdem leistet sie einen Beitrag an die Schuldensanierung. 
Es ist richtig, wenn die Anlage an den Baurechtsgeber zurückfällt.  
 
Jacques Marti unterstützt den Antrag Nann. – Die von der SP-Fraktion vorgeschlagene 
Lösung ist noch nicht detailliert. Es soll nun der Grundsatzentscheid, wonach der Kanton die 
Lintharena SGU übernimmt, gefällt werden. Die Begründung orientiert sich am militärischen 
Grundsatz „Ein Chef, ein Raum, ein Auftrag“. Chef ist hier der Kanton Glarus. Er bezahlt am 
meisten. Aber niemand kann dem Volk garantieren, dass dieses Mal der ordentliche Unter-
halt geleistet wird. Der Kanton bezahlt seinen Beitrag und kann vielleicht einen Delegierten in 
den Verwaltungsrat entsenden. Das hat aber nichts mit Chef sein zu tun. – Landrat Martin 
Laupper erklärte, die Gemeinde Glarus Nord habe seit der Fusion 3,7 Millionen Franken in-
vestiert. Vielmehr ging es aber darum, Löcher zu stopfen. Das ist nicht das Gleiche. Und es 
gibt keine Garantie, dass es nicht wieder zu einem Investitionsstau kommt und der Landrat in 
15 Jahren wieder seine Fehler bereut. Deshalb ist es nun Zeit für einen Wechsel. Die Linth-
arena SGU ist in die Verantwortung des Kantons zu übergeben. Dieser hat den Auftrag, eine 
Lösung auszuarbeiten. Über diese kann man dann wieder diskutieren – auch über die 
Thematik des Baurechts.  
 
Martin Laupper spricht sich für Zustimmung zum Antrag von vorberatender Spezialkommis-
sion und Regierungsrat aus. – Sollte der Kanton die Anlage übernehmen, müsste er mit den 
Betreibern eine Leistungsvereinbarung abschliessen. In deren Rahmen müsste er rund 1 Mil-
lion Franken pro Jahr bezahlen. Man muss sich überlegen, ob dies für den Kanton attraktiv 
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ist. Für die Gemeinde wäre es ja eigentlich positiv, wenn sie diese Kosten nicht mehr tragen 
müsste. Dennoch soll dem Antrag nicht zugestimmt werden. Die Gemeinde steht zu ihrer 
Verantwortung. Sie engagiert sich sehr stark. Es ist eine grosse Herausforderung – auch für 
die Bürger. Sie müssen das Engagement letztendlich finanzieren. Es ist fraglich, ob die Ge-
meindeversammlung dem Gemeindebeitrag an die Sanierung zustimmt, wenn die Träger-
schaft an den Kanton übergeht. – Die künftige Rechtsform der Lintharena SGU ist noch nicht 
abschliessend geklärt. Es kann sein, dass man vom Genossenschaftsmodell wegkommt. 
Auch eine Aktiengesellschaft ist möglich. Wenn die Lintharena SGU zu einer Aktiengesell-
schaft wird, kann sich der Kanton daran beteiligen und einen entsprechenden Einfluss aus-
üben. Wenn von einer Aktiengesellschaft abgesehen wird, steht es dem Regierungsrat frei, 
über einen Leistungsauftrag Einfluss auf die Gemeinde zu nehmen. Es gibt keinen Grund für 
eine Kantonalisierung.  
 
Christian Marti votiert für Ablehnung des Antrags Nann. – Der Gemeinderat der Standort-
gemeinde bekennt sich klar dazu, die Verantwortung zu übernehmen und die Übernahme 
der Trägerschaft auch gegenüber der Gemeindeversammlung zu vertreten. Die Gemeinde 
hat bereits in der heutigen Konstellation mit der Genossenschaft eine grosse Verantwortung. 
Mit der Übernahme der Trägerschaft entsteht also nicht eine ganz neue Situation. Im Unter-
schied dazu würde eine Kantonalisierung eine völlig neue Situation bedeuten. Es fehlt eine 
Rechtsgrundlage dazu. Zustimmung zum Antrag Nann kann deshalb nicht mehr als ein 
Grundsatzentscheid sein. Dieser kommt einem Antrag auf Rückweisung des Vorlageteils B 
gleich. Es ist zu bezweifeln, dass die aktuelle Vorlage innerhalb von zwei Wochen so ange-
passt werden kann, dass sie auch tauglich ist. Eine Kantonalisierung würde alles auf den 
Kopf stellen. Man ging bisher davon aus, dass der Kanton Beiträge an ein Projekt von Dritten 
leistet. Wenn nun der Kanton die Trägerschaft übernimmt, wäre zu klären, welche Beiträge 
dann andere Dritte leisten. Auch stellt sich die Frage, welche Variante bei einer Kantonali-
sierung verfolgt werden soll. Das macht die Situation kompliziert. Das Erreichen des Ziels, 
der Landsgemeinde 2018 ein in sich stimmiges und erklärbares Vorgehen zu unterbreiten, 
wäre gefährdet.  
 
Jacques Marti hält fest, dass es sich beim Antrag Nann nicht um einen Rückweisungsantrag 
handelt. – Die Sanierung soll – ob nun gemäss Variante 1 oder 2 – durchgeführt werden. Da-
neben ist der Kanton verpflichtet, eine Lösung für eine Kantonalisierung auszuarbeiten. Das 
gleiche Vorgehen wurde beim Kantonsspital angewandt: Auch da hat man zuerst saniert. 
Erst danach wurde eine spezialgesetzliche Aktiengesellschaft gegründet. Dieses Modell ist 
einzig auf Stufe Kanton möglich. Die Gemeinde kann hingegen nur eine privatrechtliche 
Aktiengesellschaft gründen. Ein Beispiel dafür ist die Glarus hoch3 AG. Der Kanton hat ganz 
andere Mittel zur Verfügung.  
 
Christian Marti dankt für die Präzisierung. – Sollte der Landrat den Grundsatzentscheid für 
eine Kantonalisierung fällen, würde die Kommission zuhanden der zweiten Lesung eine 
landsgemeindetaugliche Formulierung erarbeiten.  
 
Regierungsrat Benjamin Mühlemann beantragt Ablehnung des Antrags Nann. – Der Antrag 
Nann kommt einem Rückweisungsantrag gleich. Er wirft das ganze Konzept über den 
Haufen. Es gibt keine gesetzliche Grundlage für die Führung eines Sport- und Freizeit-
zentrums durch den Kanton. Man müsste also nochmals von vorne beginnen. Landrat Steve 
Nann erklärte, der Kanton habe ein grosses Interesse an einem guten und regelmässigen 
Unterhalt der Anlagen. Das stimmt. Dieses Interesse wird durchgesetzt, indem die Über-
nahme der Trägerschaft durch die Gemeinde Glarus Nord zur Bedingung für einen Kantons-
beitrag gemacht wird. So ist sichergestellt, dass die öffentliche Hand ein stärkeres Augen-
merk auf den Unterhalt legen kann. Der Kanton wird die Gemeinde auch bei der nächsten 
Sanierung subsidiär unterstützen. Er ist nicht Chef. Die Gemeinde wird zum Chef, wenn sie 
das nicht schon heute sein sollte. Der Verwaltungsrat ist von Gemeinderatsmitgliedern 
geprägt. Die Gemeinde ist auch finanziell massiv in der Verantwortung; sie übernimmt jedes 
Jahr das Defizit. – Es ist positiv, dass diese Diskussion in regelmässigen Abständen geführt 
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wird. Das ist zwar unbequem. Dafür setzt man nicht allzu viel Speck an. – Staatlich geführte 
Restaurants, Hotels, Fitnesszentren oder Saunen sind ein Unding. Deren Betrieb ist keine 
Kernaufgabe des Staates. Ausserdem hätte eine Kantonalisierung der Lintharena SGU eine 
präjudizierende Wirkung. Andere Anlagebetreiber kämen auch auf den Kanton zu, Begehr-
lichkeiten würden geweckt. Das würde zu neuen und wiederkehrenden Ausgaben führen. 
Eine Kantonalisierung ergibt auch mit Blick auf das Äquivalenzprinzip keinen Sinn. Die An-
lage steht in Glarus Nord und wird auch sehr stark von der Gemeinde Glarus Nord genutzt. 
Also soll auch die Gemeinde in der Hauptverantwortung stehen. Die Last kann man bis zu 
einem gewissen Grad auf mehrere Schultern verteilen – unter anderem auf den Kanton, der 
subsidiär Beiträge leistet. Die Abwicklung einer Kantonalisierung wäre im Übrigen sehr kom-
plex. Der Kanton müsste die Liegenschaft und das Land kaufen bzw. im Baurecht über-
nehmen sowie die gesamten Investitionen tragen. Eine Kantonalisierung hätte also enorme 
finanzielle Auswirkungen.  
 
Abstimmung: Der Antrag von vorberatender Spezialkommission und Regierungsrat obsiegt 
über den Antrag Nann. 
 
 
Ziffer 2; Voraussetzungen für den Kantonsbeitrag 
 
Die vorberatende Spezialkommission beantragt eine Änderung von Beschlussziffer 2 Buch-
stabe d. Der Regierungsrat ist damit einverstanden. Das Wort wird nicht verlangt. Der Ände-
rung ist zugestimmt. 
 
 
Ziffer 3; Finanzierung des Kantonsbeitrags 
 
Kaspar Becker beantragt Zustimmung zum Antrag der FAK auf Festlegung des Bausteuer-
zuschlags auf die einfache Steuer bei 0,5 Prozent und auf die Erbschafts- und Schenkungs-
steuer bei 5 Prozent, erhoben ab 2021. – Es erstaunt, dass der Regierungsrat nicht auf den 
Antrag der FAK einschwenkt. Der Landrat scheint sich einig zu sein, dass die Investitionen 
schnell abgeschrieben werden sollen. Denn die nächste Sanierung kommt bestimmt. Es gibt 
keinen Grund, weshalb die Investitionen nicht in 25, sondern erst in 33 Jahren abgeschrie-
ben werden sollen. – Ein Zuschlag von 5 Prozent auf die Erbschafts- und Schenkungssteuer 
entspricht im Durchschnitt der letzten Jahre rund 80‘000 Franken pro Jahr. In 25 Jahren 
kämen so rund 2 Millionen Franken zusammen. Auch dieser Beitrag hilft, die Investitionen 
möglichst schnell abschreiben zu können.  
 
Thomas Tschudi beantragt, es sei ein Bausteuerzuschlag von 15 Prozent auf die Erbschafts- 
und Schenkungssteuer zu erheben. – Wie der Vorredner bereits ausgeführt hat, geht es da-
rum, die Investitionen möglichst schnell abschreiben zu können. Der Zuschlag von 15 Pro-
zent auf die Erbschafts- und Schenkungssteuer, welcher für die Finanzierung der Sanierung 
des Kantonsspitals erhoben wurde, fällt 2021 weg. Man könnte ihn aber weiterhin erheben 
und für die Finanzierung der Sanierung der Lintharena SGU verwenden. So holt man das 
Geld dort, wo es am wenigsten schmerzt.  
 
Landammann Rolf Widmer weist auf die Obergrenze für den Bausteuerzuschlag auf die 
Erbschafts- und Schenkungssteuer hin. – Das Steuergesetz sieht bei der Erbschafts- und 
Schenkungssteuer einen maximalen Bausteuerzuschlag von 20 Prozent vor. Im Moment gibt 
es einen Zuschlag von 15 Prozent, der für das Kantonsspital verwendet wird. Man kann ihn 
jetzt also noch um 5 Prozent erhöhen. So schlägt es die FAK vor. Eine weitere Erhöhung ist 
aber erst möglich, wenn der Zuschlag für das Spital wegfällt.   
 
Thomas Tschudi präzisiert, dass der beantragte Zuschlag von 15 Prozent auf die Erbschafts- 
und Schenkungssteuer erst erhoben werden soll, wenn jener für das Kantonsspital wegfällt. 
– Der Landrat entscheidet ja auch bereits heute, ob er einer späteren Landsgemeinde einen 
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bestimmten Bausteuerzuschlag beantragen will. Das funktioniert auch bei einem höheren 
Zuschlag auf die Erbschafts- und Schenkungssteuer.  
 
Christian Marti hält fest, dass eine adäquate Gegenfinanzierung wichtig sei. – Die vor-
beratende Spezialkommission stützte sich klar auf die regierungsrätliche Fassung ab. Der 
Regierungsrat hat oft gezeigt, dass er gut rechnen kann. Gemäss diesem ist dieses Geschäft 
mit einem Bausteuerzuschlag von 0,4 Prozent auf die einfache Steuer ausreichend gegen-
finanziert. Die Kommission hat diese Aussage nicht in Zweifel gezogen, behandelte diese 
aber auch nicht vertieft. In dieser Frage hat die FAK die Federführung inne. – Es wurde in 
der Debatte bereits darauf hingewiesen, dass Steuern nicht zwingend auf alle Ewigkeit 
erhoben werden müssen. Vorausschauende Finanzpolitiker würden Steuern auch wieder 
abschaffen, wenn es sie nicht mehr braucht. Deshalb ist davor zu warnen, dass Bausteuer-
zuschläge einfach weiterhin erhoben werden, obwohl sie eigentlich ausgelaufen sind. Das ist 
ein zu einfacher Mechanismus.  
 
Kaspar Becker erläutert, die FAK wolle die Investition schneller abschreiben als der Regie-
rungsrat. – Dass der Regierungsrat rechnen kann, ist nicht in Zweifel zu ziehen. Die FAK ist 
jedoch klar der Meinung, dass die Abschreibungsdauer reduziert werden soll. Sie will die 
Abschreibungen früher erledigt haben. Dass der für das Kantonsspital erhobene Zuschlag 
auf die Erbschafts- und Schenkungssteuer einfach weitergeführt wird, ist nicht die Absicht 
der FAK. Vielmehr soll ein erneuter Zuschlag dabei helfen, die Abschreibungsdauer zu 
reduzieren. Deshalb weicht die FAK auch von der Berechnung des Regierungsrates ab. Ein 
Objekt mit einem Hallenbad ist schneller wieder sanierungsbedürftig. Deshalb muss es 
schneller abbezahlt werden. Es ist auch eine Frage der Transparenz und der Ehrlichkeit; 
man nimmt besser jetzt ausreichend Steuern ein, als die Abschreibungen in die Länge zu 
ziehen und irgendwann einmal zwei Zuschläge für das gleiche Objekt erheben zu müssen. 
 
Thomas Hefti, Schwanden, Mitglied der Mitbericht erstattenden FAK, empfiehlt eine Rück-
weisung des Antrags Tschudi an die FAK. – Der Landrat kann heute über den Bausteuer-
zuschlag auf die einfache Steuer befinden. Der Antrag auf Erhebung eines Bausteuerzu-
schlags von 15 Prozent auf die Erbschafts- und Schenkungssteuer sollte hingegen zuhanden 
der zweiten Lesung an die FAK zurückgewiesen werden. Sie kann dann abklären, ob sozu-
sagen auf Vorrat und bevor der aktuelle Zuschlag zugunsten des Kantonsspitals ausgelaufen 
ist, ein erneuter Zuschlag beschlossen werden kann.  
 
Kaspar Becker hält eine Rückweisung für unnötig. – Das Thema wurde in der FAK diskutiert. 
Diese entschied sich knapp für einen Zuschlag von 5 Prozent und gegen einen solchen von 
15 Prozent. Es wäre Steuergeldverschwendung, die Kommission deswegen noch einmal zu 
beschäftigen. – Mit einem Zuschlag von 5 Prozent ist man auf der sicheren Seite. Beim 
Kantonsspital war ein viel höherer Betrag zu amortisieren.  
 
Regierungsrat Benjamin Mühlemann hält am regierungsrätlichen Antrag fest. – Die Diskus-
sion ist zu einem gewissen Grad müssig. Schliesslich stimmt die Landsgemeinde jedes Jahr 
wieder von neuem über die Bausteuerzuschläge ab. Der Landrat stellt hier nur die Weichen. 
– Es ist nun einmal üblich, dass eine Abschreibungsdauer von 33 Jahren angenommen wird 
und dass dann mit den Abschreibungen begonnen wird, wenn das Bauwerk vollendet ist. 
Davon will der Regierungsrat nicht ohne Not abweichen – auch im Sinne der Transparenz 
und der Vergleichbarkeit. Auch will der Regierungsrat nicht ohne Not zusätzliche Steuern 
erheben. Der Bausteuerzuschlag von 0,4 Prozent auf die einfache Steuer ist korrekt herge-
leitet. Der Kantonsbeitrag ist damit gegenfinanziert. 
 
Abstimmungen: 
– Der Antrag von vorberatender Spezialkommission und Regierungsrat betreffend den 

Zuschlag auf die einfache Steuer unterliegt dem Antrag der FAK. Der Bausteuerzuschlag 
auf die einfache Steuer soll 0,5 Prozent betragen und ab 2021 erhoben werden. 
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– Der Antrag der FAK betreffend den Zuschlag auf die Erbschafts- und Schenkungssteuer 
obsiegt in der Eventualabstimmung über den Antrag Tschudi mit 38 zu 17 Stimmen. 

– Der Antrag von vorberatender Spezialkommission und Kanton betreffend den Zuschlag 
auf die Erbschafts- und Schenkungssteuer unterliegt dem Antrag der FAK. Der Bau-
steuerzuschlag auf die Erbschafts- und Schenkungssteuer soll 5 Prozent betragen und 
ab 2021 erhoben werden. 

 
 
Regierungsrätlicher Bericht  
 
Fridolin Staub, Bilten, stellt eine Frage zuhanden der zweiten Lesung. – In der Tabelle 8 auf 
Seite 21 des regierungsrätlichen Berichts wird der jährliche Gesamtaufwand der Gemeinde 
Glarus Nord vor und nach der Sanierung aufgeschlüsselt. Für die Leistungsvereinbarung 
wird mit einem Betrag von 874‘000 Franken gerechnet. Diese Zahl ist wohl nicht korrekt. Sie 
beinhaltet nicht nur die Beiträge gemäss Leistungsvereinbarung, sondern auch Nachtrags-
kredite, welche die Gemeinde Glarus Nord gewährt hat. Es wäre gut, wenn dies zuhanden 
der zweiten Lesung geklärt werden könnte. 
 
 
Beschluss Gewährung eines Rahmenkredits für die Jahre 2018–2022 für Beiträge an  
Sanierungen, Neu- und Erweiterungsbauten von Sportanlagen von kantonaler Bedeutung 
 
Die vorberatende Spezialkommission beantragt aufgrund des höheren Kantonsbeitrags an 
die Sanierung der Lintharena SGU eine Anpassung des Beschlussentwurfs. Der Regierungs-
rat ist damit einverstanden. Das Wort wird nicht verlangt. Dem Kommissionsantrag ist 
zugestimmt. 
 
 
Die Vorlage unterliegt inklusive der Beschlussentwürfe einer zweiten Lesung. 
 
 
Der Vorsitzende unterbricht die Sitzung um 12.10 Uhr. Sie wird um 13.30 Uhr fortgesetzt. 
 
 
 
  
 
§ 411 
Änderung des Gesetzes zur Entwicklung des Tourismus; Öffentliche Mitfinanzierung 
von touristischen Kerninfrastrukturen 
 
(Berichte Regierungsrat, 21.11.2017; Kommission Lintharena/touristische 
Kerninfrastrukturen, 12.1.2018; Finanzaufsichtskommission, 5.2.2018) 
 
 
Eintreten 
 
Der Vorsitzende weist auf den nachträglich versandten regierungsrätlichen Bericht vom 
6. Februar 2018 hin. 
 
Christian Marti, Glarus, Kommissionspräsident, beantragt Eintreten und Zustimmung zu den 
Anträgen der vorberatenden Spezialkommission. – Diese Vorlage unterscheidet sich stark 
von jener betreffend die Sanierung der Lintharena SGU. Sie rüttelt einerseits an bisher im 
Glarnerland grundsätzlichen Selbstverständlichkeiten, zum Beispiel bezüglich der Frage 
nach der Aufgabenteilung zwischen Privatwirtschaft und öffentlicher Hand. Andererseits ist 
das vorliegende Geschäft viel abstrakter, da zuerst ein Instrument im Gesetz geschaffen 
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werden soll und gleichzeitig kein konkreter Anwendungsfall vorliegt. Diese Vorlage kommt 
aber nicht überraschend. Sie wurde durch das zuständige Departement und den Regie-
rungsrat von langer Hand vorbereitet. Die thematische Auseinandersetzung mit den Sport- 
und Bergbahnen und den Herausforderungen im alpinen Tourismus dauert bereits rund fünf 
Jahre. Die Vorbereitung der Vorlage im engeren Sinn wird zum Zeitpunkt der Lands-
gemeinde rund zwei Jahre in Anspruch genommen haben. – Die Änderung des Gesetzes zur 
Entwicklung des Tourismus (TEG) erweitert die Rechtsgrundlagen für die öffentliche Mit-
finanzierung sogenannter touristischer Kerninfrastrukturen – für den Kanton und die Ge-
meinden. Gestützt auf das revidierte TEG geht es um die Gewährung eines ersten Rahmen-
kredits zur kantonalen Mitfinanzierung von touristischen Kerninfrastrukturen. Die Kommission 
stützt den regierungsrätlichen Antrag weitgehend. Hier wie andernorts sind die Heraus-
forderungen im alpinen Tourismus und insbesondere für Berg- und Sportbahnen gross. 
Diesen Herausforderungen wird vielerorts durch einen neuen Rahmen für die staatliche 
Unterstützung begegnet. Regierungsrat und Kommission wollen der Landsgemeinde zum 
künftigen Engagement der öffentlichen Hand einen konkreten Vorschlag unterbreiten. Damit 
begegnet die Politik den erwähnten Herausforderungen aktiv und wartet nicht passiv auf 
Entscheide Privater, welche für das Glarnerland wirtschaftlich und imagemässig negative 
Folgen haben könnten. Die Kommission würdigt positiv, dass die gesetzliche Grundlage für 
eine öffentliche Mitfinanzierung von Investitionen in die Glarner Tourismusinfrastruktur 
geschaffen wird und dass sich das Gesetz auf die Grundzüge beschränkt und nicht bereits 
jedes Detail gesetzlich regeln will. Damit entsteht in einem ersten Schritt der rechtliche 
Rahmen für ein späteres Handeln des Kantons und der Gemeinde Glarus Süd. – Die Kom-
mission hat sich über die vorgesehenen Abläufe der späteren Kreditgewährung an ein 
konkretes Investitionsprojekt wie auch zur Ausgestaltung der vorgesehenen FinanzInfra AG 
und deren Abläufen informieren lassen. Viele Detailfragen hängen von Form und Inhalt eines 
konkreten Gesuchs ab. Deshalb überzeugt die Offenheit der vorgesehenen gesetzlichen 
Regelung. – Die Anträge von Kommission und Regierungsrat vermögen auf den ersten Blick 
zu überraschen. In anderen Kantonen oder im Ausland ist der staatliche Rahmen, wie er 
heute diskutiert wird, jedoch gang und gäbe. Das für das Glarnerland vorgesehene Modell 
der FinanzInfra AG wird in ähnlicher Form in der Destination Flims/Laax/Falera angewandt. 
Auch das war überraschend. Offenbar kann auch in dieser Vorzeigedestination nicht ohne 
staatliche Unterstützung investiert werden. Die Kommission gelangte zur Überzeugung, dass 
der Regierungsrat nichts Abenteuerliches, sondern einen andernorts erprobten Rahmen für 
die öffentliche Mitfinanzierung von Investitionen in touristische Anlagen vorschlägt. – Die 
neue Regelung in Artikel 5 TEG sowie der Regierungsratsbeschluss 402/2016 vom Juli 2016 
setzen hohe Hürden für einen Verzicht auf die Rückzahlung der Investitionshilfe-Darlehen 
und für künftige Mitfinanzierungsgesuche der Betreiber von touristischen Angeboten. Die 
Mitspracherechte der Politik bleiben gewahrt. Der Regierungsrat prüft Gesuche auf Investi-
tionsbeiträge im Detail. Die Möglichkeit zur Einflussnahme durch den Landrat ist in Ziffer 4 
des Beschlussentwurfs zur Gewährung des Rahmenkredits gewährleistet. Der Landrat wird 
bei jedem Gesuch über die Freigabe der Mittel entscheiden. Dieses Recht stellt auch eine 
grosse Verantwortung für den Landrat dar. – Im Glarner Tourismus ist viel in Bewegung. Die 
Kommission hat sich informieren lassen, dass sich die Zusammenarbeit der Tourismus-
organisationen und Sportbahnen auf allen Ebenen positiv entwickelt. Bereits wurden positive 
Grundsatzentscheide für eine gemeinsame Vermarktungsorganisation getroffen. Elm und 
Braunwald suchen die Zusammenarbeit untereinander und mit weiteren touristischen Part-
nern aktiv. – Die Präzisierungen im Bereich der Kurtaxenerhebung haben keinen direkten 
Bezug zur öffentlichen Mitfinanzierung von touristischen Kerninfrastrukturen. Vielmehr wollen 
der Regierungsrat und die Kommission die ohnehin vorzunehmende TEG-Revision nutzen, 
um Schwierigkeiten bei der Umsetzung der geltenden Bestimmungen zum Kurtaxeneinzug 
zu klären. – Die Herausforderungen im alpinen Tourismus sind wie bereits erwähnt gross. 
Viele Kantone und Gemeinden unterstützen deshalb ihre Sportbahnen mit namhaften 
Beiträgen. Regierungsrat und Kommission haben die spezifische Problemstellung im 
Glarnerland erkannt und unterbreiten dem Landrat und der Landsgemeinde einen konkreten 
Vorschlag für das künftige Engagement der öffentlichen Hand. Es geht im Kern auch um die 
Frage, wie viel das touristische Angebot in Glarus Süd als Teil der Lebensqualität und des 
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Freizeitangebots im Glarnerland wert ist. – Zu danken ist der Regierungsrätin Marianne 
Lienhard und ihrem Team für die intensive Zusammenarbeit und die tolle Unterstützung der 
Kommissionsarbeit. Dank gebührt Walter Züger, Departementssekretär, insbesondere für die 
Protokollarbeit und die Unterstützung bei der Erstellung des Kommissionsberichts sowie 
Stefan Elmer von der Standortförderung für die grosse inhaltliche Unterstützung. Nicht zu 
vergessen sind die Kommissionskolleginnen und -kollegen. Ihnen ist für das grosse Engage-
ment und das gute Abwägen zu danken. In den Dank eingeschlossen ist auch die Finanz-
aufsichtskommission (FAK), mit der gut zusammengearbeitet werden konnte. 
 
Martin Landolt, Näfels, Kommissionsmitglied, spricht sich namens der BDP-Fraktion für Ein-
treten aus und unterstützt die Anträge der vorberatenden Spezialkommission. – Der Landrat 
diskutierte unlängst über den Finanzausgleich. Er stellte dabei fest, dass die drei Glarner 
Gemeinden mit unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert sind. Eine Erkenntnis 
daraus dürfte bzw. müsste sein, dass Glarus Süd die schwierigste Aufgabenstellung hat. In 
diesem Kontext ist Solidarität wichtig. – Im Zusammenhang mit der Vorlage betreffend die 
Sanierung der Lintharena SGU wurde bereits festgehalten, dass aus Sicht der BDP-Fraktion 
ein Engagement der öffentlichen Hand nur dann in Frage kommt, wenn die Strategie geklärt 
ist und derjenige, der bezahlt, auch das Sagen hat. Das ist bei diesem Geschäft der Fall. Die 
Gelder des Kantons sind an ganz klare Bedingungen geknüpft. Dieser gibt die Zügel nicht 
aus der Hand: Er bleibt Eigentümer der Infrastrukturen, in die er investiert hat. Diese Investi-
tionen basieren auf einer Strategie, die aus Sicht der BDP-Fraktion sinnvoll und nachvoll-
ziehbar ist. Sie ermöglicht den Destinationen Elm und Braunwald ökonomische Fortschritte, 
die nachhaltig wirken werden – oder zumindest eine realistische Chance haben, nachhaltig 
wirken zu können. Der BDP-Fraktion ist bewusst, dass diese Strategie unter Umständen 
nicht 100 Jahre Bestand haben wird. Namentlich der Klimawandel bringt ein paar sehr 
anspruchsvolle Herausforderungen mit sich. Diese können nicht ignoriert werden. Ein 
strategischer Wandel kann aber nicht über Nacht stattfinden. Es ist deshalb richtig und 
angebracht, das bisherige Geschäftsmodell für eine weitere Generation zu sichern. Es ist 
auch zulässig, dass sich die öffentliche Hand hier engagiert. Es hiess zwar kürzlich in der 
Presse, der Staat müsse sich heraushalten, das Vorhaben sei ganz und gar nicht liberal. 
Man müsse Arbeitsplätze nicht kurzfristig, sondern langfristig erhalten. Eine Lösung wurde 
allerdings nicht präsentiert. Eine liberale Grundhaltung darf nicht zu einer blinden Ideologie 
werden, die sämtliche Nebenwirkungen in Kauf nimmt, nur weil es die liberalen Prinzipien 
verlangen. Die Schweiz und der Kanton Glarus zählen die soziale Marktwirtschaft zu ihren 
Erfolgsfaktoren. Liberalismus funktioniert nur dann, wenn er auch mit Verantwortung ver-
bunden ist. – Alle, die gelegentlich in Österreich Ski fahren und die Infrastruktur bestaunen, 
müssen zur Kenntnis nehmen, dass dort die öffentliche Hand massiv investiert. Das sollte im 
Glarnerland nicht im gleichen Ausmass passieren. Aber man muss sich bewusst sein, dass 
die hiesigen Destinationen ohne staatliche Unterstützung nicht konkurrenzfähig sind. Die 
BDP-Fraktion ist deshalb gewillt und bereit, Verantwortung für eine sinnvolle Weiterent-
wicklung von Elm und Braunwald zu übernehmen.  
 
Matthias Schnyder, Netstal, Kommissionsmitglied, will stellvertretend für die SVP-Fraktion 
auf die Vorlage eintreten und unterstützt diese in der Kommissionsfassung. – Der Tourismus 
ist im Kanton Glarus kein Eckpfeiler der Wirtschaft. Trotzdem ist er insbesondere für Glarus 
Süd äusserst wichtig. Im Tourismus besteht für diese Gemeinde die vielleicht einzige realis-
tische Entwicklungschance. Das Glarnerland liegt vor den Toren Zürichs, dem grössten 
Markt der Schweiz mit einem riesigen finanziellen Potenzial. – Mit der Änderung des TEG 
wird ein Instrument geschaffen, das Investitionen ermöglicht. Es geht um einen Anschub für 
Projekte. Mittelfristig ist das eine gute Sache. – Die Bürger sind diesem Vorhaben gegenüber 
grundsätzlich positiv eingestellt. Aber sie erwarten, dass die Akteure mehr miteinander 
anstatt gegeneinander arbeiten. Nur eine gemeinsame Nutzung des Potenzials ist sinnvoll. 
 
Daniela Bösch-Widmer, Niederurnen, Kommissionsmitglied, spricht sich im Namen der CVP-
Fraktion für Eintreten und Zustimmung zu den Anträgen der vorberatenden Spezialkommis-
sion sowie den nachträglich vom Regierungsrat beantragten Anpassungen im Bereich der 
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Kurtaxenerhebung aus. – Die CVP-Fraktion begrüsst die Änderung des TEG. Dass system-
relevante touristische Kerninfrastrukturen neu mit einem Maximalsatz von 40 Prozent unter-
stützt werden können, ist richtig. Die Definition des Begriffs ist klar und die Flughöhe wird 
sich in der Praxis einpendeln. Die öffentliche Mitfinanzierung von touristischen Kerninfra-
strukturen ist ein Zeichen der Zeit. Das zeigt der Vergleich mit der übrigen Schweiz und erst 
recht mit dem Ausland. Vielerorts unterstützen die Gemeinden und/oder der Kanton solche 
Infrastrukturen. Das neue, vom Regierungsrat vorgeschlagene Konstrukt der FinanzInfra AG 
ist aus Sicht der CVP-Fraktion tauglich. Es bringt Sicherheiten für den Kanton mit sich. Die 
CVP-Fraktion unterstützt auch die strengen Bedingungen für die Beitragsgewährung. – Der 
Tourismus hat nicht nur im Glarnerland zu kämpfen. Es ist die notwendige Basis für eine 
Unterstützung zu schaffen.  
 
Karl Stadler, Schwändi, Kommissionsmitglied, votiert im Namen der Grünen Fraktion für 
Eintreten; die Mehrheit der Fraktion spreche sich jedoch gegen die Hauptänderung be-
treffend die öffentliche Mitfinanzierung von touristischen Kerninfrastrukturen aus. – Der 
Tourismus kann eine schöne Errungenschaft für die Konsumenten und ein gutes Geschäft 
für die Verkäufer sein. Er kann für Bergregionen wie den Kanton Glarus eine wichtige Rolle 
spielen. Das bedeutet aber nicht, dass alle Formen des Tourismus gleichermassen 
wünschenswert sind. Die Gesellschaft darf gewisse Ansprüche stellen. So soll sich der 
Tourismus zum Beispiel nicht ausserhalb der Regeln der Nachhaltigkeit bewegen, wobei 
dieser Begriff hier im umfassenden Sinn verstanden wird. Er hat eine soziale, wirtschaftliche 
und ökologische Dimension. Letztere wird vorliegend besonders vernachlässigt. Aber auch 
die wirtschaftliche Nachhaltigkeit ist nicht gewährleistet. Es gibt zwar Bereiche des staat-
lichen Handels, bei denen wirtschaftliche Kriterien nicht oder nur begrenzt gelten sollen. 
Dienstleistungen im Bereich des Tourismus gehören aber nicht zum grundlegenden Service 
public. Touristische Infrastrukturen sind keine für die Gesellschaft zentralen Infrastrukturen, 
welche eine Abkehr von wirtschaftlichen Kriterien rechtfertigen würden. – Der Tourismus 
hängt stark von den Witterungsbedingungen ab. Die Klimaschädigungen, welche sich die 
Menschheit seit rund 150 Jahren leistet, gefährden und erschweren den Schneesport in 
tiefer gelegenen Destinationen. Langfristig wird man wohl keinen Skisport auf weissen 
Bändern inmitten einer grünen Landschaft betreiben. Das wird zu Ertragseinbussen führen. 
Hinzu kommen abnehmende Zahlen bei den Schneesportlern. Die Branche versuchte in 
letzter Zeit, ihre Kunden mit Preissenkungen zu halten. Das mag bei einzelnen Destinationen 
aufgehen. Beim Rest führt eine solche Preispolitik aber zu noch grösseren Ausfällen. Des-
halb ist es falsch, dass zum heutigen Zeitpunkt staatliche Mittel in einen Markt investiert 
werden, der in Zukunft in dieser Form nicht mehr bestehen wird. – Auch ökologisch ist die 
Branche nicht nachhaltig. Sie verbraucht Ressourcen, die andernorts benötigt werden. Bei 
Schneekanonen ist es etwa das Wasser, das für den Kunstschnee benötigt wird und andern-
orts knapp wird. Häufig müssen – etwa im Zusammenhang mit Speicherseen – grosse Ein-
griffe in die Landschaft vorgenommen werden. – Die Grüne Fraktion beabsichtigt nicht die 
Schliessung der Bergbahnen in Glarus Süd. Dazu gibt es keinen Anlass. Sie hat auch nichts 
dagegen, wenn ein hoher Anteil der für den Tourismus zur Verfügung stehenden Mittel nach 
Elm oder Braunwald fliesst. Die Grüne Fraktion ist aber dagegen, dass man mit staatlichen 
Mitteln ökologisch und ökonomisch nicht nachhaltige Investitionen fördert. Wenn diese zwei 
Dimensionen der Nachhaltigkeit nicht eingehalten sind, kann auch die gesellschaftliche 
Dimension nicht erfüllt sein. Dank dieser Vorlage wird es den Menschen in Glarus Süd mittel- 
und langfristig nicht besser gehen. Es ist zu bedauern, dass keine Lösungswege geprüft 
wurden, die weniger teuer sind und nicht auf die Förderung der Exportwirtschaft bzw. die 
Subventionierung des Tourismusangebots setzen. Viel eher wäre die glarnerische Binnen-
wirtschaft zu fördern. Stichwort dafür wäre etwa ein für das Erscheinungsbild und den 
Wohnstandort dringend notwendiges Gebäudeprogramm. Es könnten neue Formen des 
Tourismus gefunden und unterstützt oder die Biolandwirtschaft gefördert werden. Auch die 
Errichtung einer regionalen Käserei für Glarus Süd wäre eine Idee.  
 
Kaspar Becker, Ennenda, Präsident der Mitbericht erstattenden FAK, beantragt Eintreten 
und Zustimmung zu den Anträgen der vorberatenden Spezialkommission. – Im Zusammen-
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hang mit der Vorlage zur öffentlichen Mitfinanzierung von touristischen Kerninfrastrukturen 
wurde die FAK zu einem Mitbericht eingeladen. Da bei diesem Geschäft die Zeit mehr als 
nur knapp wurde, war es nicht möglich, den Kommissionsbericht termingerecht zu ver-
senden. Für das Verständnis ist zu danken. – Die FAK hatte sich bei der Behandlung der 
Vorlage auf deren finanziellen Auswirkungen zu konzentrieren. Das ist nicht ganz einfach. 
Die Diskussionen in der FAK schweiften gelegentlich auf operative Themen ab. Dennoch 
beschränkt sich der Kommissionsbericht so gut wie möglich auf die finanziellen Aspekte. – 
Die Eintretensdebatte wurde in der Kommission intensiv und durchaus kritisch geführt. Ins-
besondere die Nachhaltigkeit der angedachten Investitionen, aber auch der grundsätzliche 
Sinn von Beiträgen oder Subventionen der öffentlichen Hand an die Privatwirtschaft wurde in 
Frage gestellt. Ein Antrag auf Nichteintreten wurde jedoch deutlich abgelehnt. Die Mitglieder 
der FAK gewichteten die Bedeutung der Sportbahnen für den Tourismus, für die Gemeinde 
Glarus Süd, ja für den ganzen Kanton Glarus stärker als die erwähnten Bedenken. – Neben 
dem eigentlichen Rahmenkredit sind mit dieser Vorlage direkt und indirekt weitere finanzielle 
Auswirkungen auf die Kantonsfinanzen verknüpft. Dies aufzuzeigen, ist der FAK wichtig. 
Aber auch der genaue Ablauf der vorgesehenen Massnahmen ist sehr wichtig. In einem 
ersten Schritt steht die Bereinigung bei den kantonalen Investitionshilfe-Darlehen an. Sofern 
die vom Regierungsrat gestellten Bedingungen durch die Sportbahnen erfüllt sind, sollen 
diese Forderungen abgeschrieben werden. Es geht dabei um insgesamt 3,4 Millionen Fran-
ken, wobei 1,9 Millionen Franken auf die Sportbahnen Braunwald und 1,5 Millionen Franken 
auf die Sportbahnen Elm entfallen. Diese Abschreiber führen zwar zu keinem Geldfluss, 
belasten aber die Erfolgsrechnung des Kantons. Das einst verliehene Geld ist weg. Zudem 
könnte der Bund die Hälfte seiner Forderungen, also weitere rund 1,75 Millionen Franken, 
dem Kanton in Rechnung stellen. Dort würde Geld fliessen. Insgesamt könnte die Bereini-
gung der Investitionshilfe-Darlehen rund 5,2 Millionen Franken kosten. Die Bereinigung ist 
nicht Teil der Vorlage und liegt in der Kompetenz des Regierungsrates. – Der eigentliche 
Rahmenkredit von 12,5 Millionen Franken besteht einerseits aus dem Aktienkapital von 
2,5 Millionen Franken für die FinanzInfra AG, andererseits aus möglichen Beiträgen von 
10 Millionen Franken an künftige Investitionen. Die FinanzInfra AG wird erst gegründet, wenn 
konkrete Projekte vorliegen. Die 2,5 Millionen Franken für das Aktienkapital lösen einen 
Geldfluss aus. Sie belasten also die Liquidität, aber nicht die Erfolgsrechnung, da der Kanton 
für diesen Betrag hoffentlich werthaltige Aktien der FinanzInfra AG erhält. Die 10 Millionen 
Franken, die allenfalls auf etliche Jahre verteilt als Beiträge durch die Sportbahnen beantragt 
werden können, würden den Steuerreserven entnommen. Dieses Geld fliesst, die Liquidität 
wird beansprucht. Die Erfolgsrechnung würde aber unangetastet bleiben. Aber auch hier gilt: 
Das Geld ist weg, egal aus welcher Kasse es stammt. Die Steuerreserven sinken von heute 
34 auf 24 Millionen Franken. Aus den Steuerreserven wird daneben auch für andere Vor-
haben Geld entnommen. – Im Rahmen der Änderung des TEG wird dem Landrat neu die 
Kompetenz erteilt, maximal 4 Millionen Franken für vier Jahre in den Tourismusfonds ein-
legen zu können. Wenn der Landrat diese Kompetenz voll ausschöpft, würden in den nächs-
ten zehn Jahren weitere 10 Millionen Franken fliessen. Insgesamt würde der Tourismus in 
diesem Zeitraum mit rund 27,7 Millionen Franken unterstützt. – Die FAK ist sich bewusst, 
dass der Landrat seine Kompetenzen bezüglich der Einlagen in den Tourismusfonds nicht 
voll ausschöpfen muss und wohl auch nicht wird. Auch bei den Beiträgen an Kerninfrastruk-
turen ist offen, wie viele Projekte vorgelegt und schliesslich auch bewilligt werden. Der Land-
rat hat zudem über den Budgetprozess die Möglichkeit, die Mittelvergabe zu beeinflussen. 
Auch die FinanzInfra AG wird erst nach Eingang des ersten Projektantrags gegründet. Trotz-
dem ist aufzuzeigen, dass der Kanton den Tourismus mit namhaften Beiträgen unterstützt. 
Dank der Entnahme aus den Steuerreserven und der Verteilung auf zehn Jahre sind diese 
Aufwände mit Blick auf die Kantonsrechnung und auf die insgesamt düsteren Prognosen im 
Finanzplan verkraftbar. Die FAK unterstützt die Vorlage. – Die neu zu gründende FinanzInfra 
AG löste Unbehagen aus. Hier entsteht eine neue, kantonsnahe Gesellschaft, welche aber 
eigenständig bzw. privatrechtlich organisiert ist. Die FAK befürchtet nicht zuletzt aufgrund der 
in der Vergangenheit nicht immer positiven Erfahrungen mit anderen kantonsnahen Gesell-
schaften, dass hier künftig Problemen entstehen könnten. Deshalb wurden in der FAK Be-
dingungen für die FinanzInfra AG diskutiert und auch beantragt. Ein Antrag unterlag in der 
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Abstimmung knapp. Ausschlaggebend für die Ablehnung war insbesondere, dass der Land-
rat für jedes beantragte Objekt die Mittel bewilligen muss. Dadurch stehen dem Landrat in 
den Augen der Mehrheit der Kommissionsmitglieder genügend Mitwirkungs- und Kontroll-
möglichkeiten zur Verfügung. Die FAK empfiehlt jedoch, dass – wenn möglich – nur eine 
einzige FinanzInfra AG gegründet werden soll. Diese soll alle Projekte abwickeln. Dadurch 
soll das Konstrukt so einfach und kosteneffizient wie möglich gehalten werden. Andererseits 
soll dies aber ein Zeichen dafür sein, dass die beiden Sportbahnen näher zusammenrücken 
müssen. Auch wenn sich die Begeisterung über die Vorlage bei diversen Details in Grenzen 
hielt, befürwortet die Mehrheit der FAK das geplante Vorgehen. – Zu danken ist den Kom-
missionsmitgliedern für die seriöse und detaillierte, ja sogar emotionale Beratung der Vor-
lage, Isabella Mühlemann für das Protokoll, Dieter Elmer für die Hilfe beim Verfassen des 
Kommissionsberichts, Landammann Rolf Widmer und Regierungsrätin Marianne Lienhard 
für die Unterstützung sowie der vorberatenden Spezialkommission für die gute Zusammen-
arbeit. 
 
Thomas Hefti, Schwanden, Mitglied der Mitbericht erstattenden FAK, empfiehlt im Namen 
der Mehrheit der FDP-Fraktion Eintreten und Zustimmung zu den Anträgen der Kommission. 
– Einige Mitglieder der FDP-Fraktion konnten sich nicht mit der Vorlage anfreunden. Aus-
schlaggebend waren insbesondere ordnungspolitische Gründe. Die Mehrheit der Fraktion 
will aber eintreten und den Kommissionsanträgen zustimmen. Es ist kein Geheimnis, dass 
die Sportbahnen in Elm und Braunwald wirtschaftlich schon seit Längerem unter starkem 
Druck stehen. Dieser könnte so gross werden, dass die Bahnen eines Tages stillgelegt 
werden müssen. Politische Vorstösse, Leserbriefe, Unterschriftensammlungen würden 
folgen. Dem Landrat würde man vorwerfen, nichts unternommen zu haben. Wer jetzt gegen 
die Vorlage ist, muss dannzumal auch dazu stehen können und darf auch dann nicht nach 
dem Staat rufen. Positiv ist an dieser Vorlage, dass man nicht überhastet im Angesicht eines 
Zusammenbruchs reagieren muss. Vielmehr können in Ruhe die Voraussetzungen dafür 
geschaffen werden, dass der Landrat Mittel sprechen kann. Es geht im Übrigen auch nicht 
bloss um den Skisport. Die Bahnen, die zur touristischen Kerninfrastruktur gehören, trans-
portieren auch Schlittler, Spaziergänger und Wanderer. Die Destinationen wollen ja gerade 
die Sommersaison stärken. – Wenn der Kanton bereit ist, Mittel zur Verfügung zu stellen, ist 
das aus Sicht der Gemeinde Glarus Süd zu anerkennen. Der Regierungsrat handelt damit 
konsequent. Er sieht im Hinterland nicht viel Potenzial für die Industrie. Glarus Süd müsse 
auf den Tourismus setzen. Das ist nicht gratis – wobei die Erschliessung für einen neuen 
Industrie- oder Dienstleistungsbetrieb sogar noch teurer sein kann. 9 Prozent der Wert-
schöpfung im Kanton entfallen auf den Tourismus. Die Industrie generiert zwar drei Mal mehr 
Wertschöpfung. In einem Gebiet, in dem der kantonale und der kommunale Richtplan touris-
tische Schwerpunkte setzen, darf man aber nicht einfach wegschauen. Man stelle sich vor, 
was ein Lichterlöschen bei den Sportbahnen für das Kleintal, Braunwald und Linthal und die 
ganze Gemeinde Glarus Süd bedeuten würde. Es kann nicht sein, dass der Landrat dies 
einfach passieren lässt. Andere Kantone und Gemeinden lassen das auch nicht zu. Beispiele 
dafür sind die Kantone Graubünden und Wallis oder die Gemeinde Flims. – Die Unter-
stützung erfolgt nicht nach dem Giesskannenprinzip. Unterstützt werden nur die Kerninfra-
strukturen. Die Unterstützung läuft über eine Gesellschaft, in der die Gemeinde und der 
Kanton viel Einfluss haben. Wichtig und richtig ist es, dass jene, die Hilfe verlangen, ihrer-
seits einen gleich grossen Beitrag leisten.  
 
Hans Rudolf Forrer, Luchsingen, plädiert im Namen der SP-Fraktion für Zustimmung zu den 
Anträgen der vorberatenden Spezialkommission. – Die SP-Fraktion begrüsst insbesondere 
die Schaffung einer FinanzInfra AG, die strengen, vom Regierungsrat beschlossenen Be-
dingungen für den Verzicht auf die Rückzahlung der Darlehen sowie die Tatsache, dass 
jeweils der Landrat die Mittel für die einzelnen Projekte der Sportbahnen freigeben muss. 
Nach Anhörung der Vertreter der Sportbahnen Braunwald und Elm ist sich die SP-Fraktion 
nicht ganz sicher, ob sich diese Exponenten bewusst sind, wie hoch die Auflagen überhaupt 
sind und wie anspruchsvoll das gewählte Vorgehen ist. Klar ist: Weder der Regierungsrat 
noch der Landrat können heute dem Tourismus in Braunwald und Elm den Stecker ziehen. 
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Wenn es den Akteuren in Elm und Braunwald in den kommenden Wochen aber nicht gelingt, 
deutliche Zeichen einer uneingeschränkten Zusammenarbeit auszusenden, hat die Vorlage 
vor der Landsgemeinde eher weniger gute Chancen. Das gilt insbesondere auch für die 
Situation in Elm mit dem Bergrestaurant Bischofalp. Dieses fehlt etwa auf der Übersichts-
karte der Sportbahnen Elm. Hier darf mehr Zusammenarbeit erwartet werden.  
 
Regierungsrätin Marianne Lienhard beantragt Eintreten und Zustimmung zu den Anträgen 
der vorberatenden Spezialkommission. Die Empfehlung der FAK betreffend die FinanzInfra 
AG nehme der Regierungsrat auf. – Die aktuelle Situation der beiden Bergbahnen Braun-
wald und Elm ist besorgniserregend. Dem Regierungsrat ist sie schon seit längerer Zeit 
bekannt; er steht schon seit Längerem in Verhandlungen mit den Verantwortlichen. Es geht 
vorliegend nicht nur um die beiden Gesellschaften, sondern auch um die weiteren Leistungs-
träger, welche vom Tourismus abhängig sind. Insbesondere ist hier die Hotellerie zu erwäh-
nen. Auch diese hat zu kämpfen. Zum Darlehensverzicht hat sich der Regierungsrat schon 
vor längerer Zeit geäussert. Nun möchte der Regierungsrat den Weg in die Zukunft öffnen. – 
Würde eine der Sportbahnen in Schieflage geraten, würde der Druck auf den Kanton und die 
Gemeinde stark ansteigen. Der Regierungsrat kam aufgrund der Ausgangslage zum 
Schluss, dass jetzt gehandelt werden muss. Jetzt bleibt noch Zeit dazu. Der Regierungsrat 
will ein Instrument zur Verfügung haben und eine aktive Rolle wahrnehmen. Er möchte nicht 
erst dann, wenn es zu spät ist, unter Druck handeln müssen. – Im Zusammenhang mit dem 
Tourismus bestehen viele Erwartungen an die Akteure und deren Zusammenarbeit. Parallel 
zu diesem Geschäft konnten die Arbeiten an einer möglichen kantonalen Tourismusorgani-
sation vorangetrieben werden. Alle Akteure – darunter auch die Exponenten der Bergbah-
nen, die Destinationen, die Gemeinden – sitzen an einem Tisch. Man kam einen grossen 
Schritt weiter. Das hat auch mit der Vorbereitung des vorliegenden Geschäfts zu tun. Eine 
Dynamik entstand, ein Ruck ging durch die Branche. Wenn der Landrat diese Vorlage in 
positivem Sinne zuhanden der Landsgemeinde verabschiedet, wird die Branche weiter 
Schub aufnehmen. – Viele Aspekte des Tourismus entsprechen wohl auch den Wertvor-
stellungen der Grünen Fraktion. Damit diese zum Tragen kommen, braucht es aber Umsatz 
bzw. die Infrastruktur dafür. Beide Bergbahnen werden nicht in der Lage sein, im Sommer 
die Wanderer, die Familien und die Erholungssuchenden zu transportieren, wenn es keinen 
Winterbetrieb gibt. Dieser hat einen viel grösseren Anteil am Umsatz. Das soll nicht heissen, 
dass die Anstrengungen im Bereich des Sommertourismus zu vernachlässigen sind. Es wäre 
Stand heute aber illusorisch, auf den Schneesport verzichten zu wollen. Das soll nicht ewig 
gelten. In den nächsten rund 20 Jahren kann man den Schneesport aber hoffentlich weiter 
betreiben. Diese Chance sollte man den Sportbahnen nicht verwehren. Ihnen ist eine Per-
spektive zu geben. – Der Landrat und die Landsgemeinde müssen die Frage beantworten, 
wie viel ihnen die Sportbahnen wert sind. Der Regierungsrat legt seinen Plan heute vor und 
bittet um Zustimmung. Ablehnung bedeutet, dass die Sportbahnen nicht in dieser Form 
unterstützt werden sollen. Dadurch würde eine Schrumpfung des Tourismus in Kauf genom-
men. – Dass der Regierungsrat noch einmal nachträglich mit einem Antrag betreffend die 
Kurtaxenerhebung an den Landrat gelangt, ist zu entschuldigen. Die Behandlung von Be-
schwerden führte zu neuen Erkenntnissen. – Zu danken ist den beiden Kommissionen unter 
der Führung der Landräte Christian Marti und Kaspar Becker, welche sich in den vergange-
nen Monaten intensiv mit diesem Geschäft auseinandersetzten. Sie haben ausgezeichnete 
Arbeit geleistet.  
 
 
Detailberatung 
 
Artikel 5; Ansätze (für Investitionsbeiträge) 
 
Karl Stadler beantragt namens der Grünen Fraktion die Ablehnung von Artikel 5 Absatz 2. – 
Die grundsätzlichen Erwägungen wurden bereits im Rahmen der Eintretensdebatte erläutert. 
Es bestehen jedoch auch Zweifel bezüglich der Gewährung von erweiterten Beiträgen. Es ist 
zu befürchten, dass die strengen Auflagen für die Gewährung solcher Beiträge nicht auf-
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rechterhalten werden. Diese Befürchtung besteht quer durch die Parteien. Selbst vonseiten 
des Regierungsrates wird ausgeführt, es sei schwierig, diese Bedingungen zu erfüllen. Da 
stellt sich die Frage, weshalb dieses Instrument überhaupt geschaffen wird, wenn es nicht 
möglich oder sehr schwierig ist, dieses zu nutzen. Am Ende resultiert eine lasche und eben 
genau nicht nachhaltige Praxis. Darüber hinaus werden bewusst viele technische Details 
betreffend die FinanzInfra AG offengelassen. Man muss sich fragen, ob die Landsgemeinde 
eine solche Katze im Sack kaufen soll. Offene Fragen ergeben sich etwa bezüglich der 
Zusammensetzung des Verwaltungsrates, deren Expertise und Unabhängigkeit, der Zahl der 
zu gründenden FinanzInfra-Gesellschaften, der Haftung. Die Frage nach der Aufsicht wurde 
in der FAK gestellt. Aufgrund der offenen Fragen und der falschen Richtungssetzung bean-
tragt die Grüne Fraktion die Ablehnung von Artikel 5 Absatz 2.  
 
Fridolin Luchsinger, Schwanden, wirbt um Zustimmung zur Vorlage und verweist auf die Be-
deutung der Destinationen Elm und Braunwald für die Wahrnehmung des Glarnerlands. – 
Die vorberatende Spezialkommission hat sehr seriös gearbeitet und sich in die Unterlagen 
eingearbeitet. Für mehr Details ist es zu früh. – Selbstverständlich ist die Gemeinde Glarus 
Süd stark von dieser Vorlage betroffen. Es geht aber nicht nur um Glarus Süd, sondern auch 
um das Image des Kantons. Elm und Braunwald sind ausserhalb des Kantons bekannt. 
Auswärtige Gäste besuchen diese Destinationen. – Es ist ja erfreulich, wenn Landrat Karl 
Stadler von einer regionalen Käserei als Alternative spricht. Damit verkauft man aber nun 
einmal nicht viel. Viel eher sollte die kleine Chance, die ein Ausbau der Tourismusinfra-
struktur für das Berggebiet bedeutet, genutzt werden. Es ist schwierig genug, in Glarus Süd 
Arbeitsplätze zu schaffen. Im Tourismus ist das noch möglich. – Elm verfügt über 700 Schlaf-
plätze in Lagerhäusern. Im Gemeindehaus in Elm übernachten jährlich rund 11‘000 Per-
sonen. Sie werden nicht mehr kommen, wenn die Sportbahnen nicht mehr in Betrieb sind. Es 
geht eben nicht nur um den Ausbau, der massvoll sein soll, sondern auch um den Erhalt der 
Sportbahnen.  
 
Christian Marti beantragt Zustimmung zur Kommissionsfassung und somit Ablehnung des 
Antrags Stadler. – Der Antrag Stadler betrifft das Herzstück der Vorlage zur öffentlichen 
Mitfinanzierung von touristischen Kerninfrastrukturen. Streicht man dieses Instrument aus 
dem Gesetz, steht es später, wenn Feuer im Dach ist, nicht zur Verfügung. Man wird sich 
dann unter dem Druck der Leserbriefe und der Bevölkerung an den Tag erinnern, an dem 
Artikel 5 Absatz 2 gestrichen wurde. Das Instrument ist jetzt zu schaffen. Konkrete Projekte 
können zu einem späteren Zeitpunkt beurteilt werden. – Die Flughöhe stimmt. Die Lands-
gemeinde hat die Möglichkeit, eine klare politische Positionierung vorzunehmen. Sie kann 
den Rahmen für eine künftig stärkere staatliche Unterstützung von touristischen Kerninfra-
strukturen schaffen und die entsprechenden Mittel zur Verfügung stellen. Das ist stufenge-
recht. – Zugegebenermassen sind die Bedingungen für die Gewährung eines erweiterten 
Beitrags streng. Es ist davon auszugehen, dass in der Praxis bei der individuellen Gesuchs-
prüfung eine Abwägung stattfinden wird. Klar ist aber, dass nicht alles Mögliche als touris -
tische Kerninfrastruktur verkauft werden kann. Die im Gesetz aufgeführten Begriffe sind zwar 
auslegungsbedürftig. Dafür stehen aber die Materialien zur Verfügung. Nach heutigem Ver-
ständnis sind unter touristischen Kerninfrastrukturen die Haupttransportanlagen in Elm und 
Braunwald, die das Gebiet erschliessen, sowie Beschneiungsanlagen zu verstehen. Natür-
lich kann und muss im Einzelfall Beweis geführt werden, weshalb allenfalls eine andere, 
zusätzliche Anlage unter den Begriff der touristischen Kerninfrastrukturen fallen soll. In der 
offenen Formulierung der Bestimmung sieht die Kommission einen Vorteil. Die hohen 
Hürden betreffen aber auch die zu erfüllenden Finanzkennzahlen. Diese sind viel greifbarer 
und härter. 
 
Abstimmung: Der Antrag von vorberatender Spezialkommission und Regierungsrat obsiegt 
über den Antrag Stadler. 
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Artikel 10 
 
Peter Rothlin, Oberurnen, beantragt, Artikel 10 Absatz 3 sei wie folgt neu zu formulieren: 
„Der Landrat kann jeweils bis zu zwei Millionen Franken für vier Jahre in den Tourismusfonds 
einlegen.“ – Der Regierungsrat beantragt ein Maximum von 4 Millionen Franken für vier 
Jahre. Auf zehn Jahre gerechnet wären dies 10 Millionen Franken. Heute legt der Landrat für 
diesen Zeitraum 5 Millionen Franken ein. Es handelt sich also um eine Verdoppelung. – Un-
klar ist, für welchen Zweck die zusätzlichen 5 Millionen Franken benötigt werden. 2015 dis-
kutierte der Landrat anhand einer Liste intensiv über die bisher mit dem Tourismusfonds 
unterstützten Projekte. Nicht alle geförderten Projekte wurden als unterstützungswürdig 
erachtet. Die vorhandenen 5 Millionen Franken reichten also aus. Gemäss Kommissions-
präsident Christian Marti handelt es sich bei den Kerninfrastrukturen um die Hauptzubringer-
bahnen. In Elm wäre das die Gondelbahn von Elm ins Ämpächli; allenfalls gehört der Sessel-
lift vom Ämpächli zum Schabell auch noch dazu. Erstere wurde 1996 erneuert, letztere 2002. 
Die Hauptzubringerbahnen in Elm funktionieren. Sie sind mehr oder weniger neuwertig. Also 
sind dort eigentlich keine Investitionen notwendig. Für die Erneuerung der Standseilbahn 
nach Braunwald sind bereits anderweitig 34,5 Millionen Franken vorgesehen. Es stellt sich 
die Frage, ob die zusätzlichen 5 Millionen Franken im Tourismusfonds etwa für Skilift oder 
Pistenfahrzeuge benötigt werden? Davon wäre abzusehen. Mit dem Tourismusfonds soll 
weder in Pistenfahrzeuge, noch in Skilifte investiert werden. Auch Beschneiungsanlagen soll-
ten nicht mit öffentlichen Mitteln unterstützt werden. Das sollen die Sportbahnen mit eigenem 
Geld finanzieren. Es ist zu befürchten, dass die Sportbahnen mit Projekten, die aufgrund der 
hohen Hürden nicht mit Geld aus dem Rahmenkredit unterstützt werden können, einfach an 
den Tourismusfonds gelangen.  
 
Christian Marti beantragt Ablehnung des Antrags Rothlin. – Die Möglichkeit zur öffentlichen 
Mitfinanzierung von touristischen Kerninfrastrukturen auf der Grundlage von Artikel 5 Ab-
satz 2 darf nicht mit den Mitteln und Möglichkeiten des Tourismusfonds verwechselt werden. 
Die entsprechenden Instrumente finden sich zwar im gleichen Gesetz wieder. Sie dienen 
jedoch unterschiedlichen Zwecken. – Der Tourismusfonds ist bestens bekannt. Mit diesem 
werden viele Projekte, die direkt oder indirekt mit dem Tourismus zu tun haben, mitfinanziert. 
Es geht zum Beispiel um Hotelinfrastrukturen, Kioske auf Zeltplätzen oder Bergrestaurants. 
Aus heutiger Sicht wurde der Fonds sehr zurückhaltend gespiesen. Die gesetzliche Grund-
lage wäre aber vorhanden gewesen, um Millionenbeträge einzulegen und so die staatliche 
Tourismusförderung stark zu intensivieren. Der Regierungsrat und die Kommission schlagen 
nun – im Vergleich zum gesetzlichen Status quo – eine Beschränkung auf 4 Millionen Fran-
ken vor. Bisher konnte der Landrat unbegrenzt Mittel in den Tourismusfonds einlegen. Nur 
bemerkte das wohl nie jemand. Künftig soll aber klar sein, in welchem Rahmen der Landrat 
handeln kann. Der Kommission erscheint die Höhe der bisherigen Einlagen als gesetzliches 
Maximum zu eng. Der Landrat ist aber auch nicht verpflichtet, das gesetzliche Maximum 
auszuschöpfen. Er kann dies tun, wenn etwa Pendenzenlisten abzuarbeiten sind oder wenn 
gute Projekte vorliegen, die mehr Wertschöpfung bringen. Solche Projekte kommen nicht nur 
von den Sportbahnen in Elm und Braunwald. Eine Pendenzenliste existiert im Übrigen. Zu-
dem wird sich der Kanton im Zusammenhang mit der neuen Vermarktungsorganisation stär-
ker als bisher engagieren müssen. Deshalb muss das Maximum höher sein als die bisheri-
gen Einlagen.  
 
Regierungsrätin Marianne Lienhard wirbt um Zustimmung für die Fassung gemäss vorbera-
tender Spezialkommission und Regierungsrat. – Der Landrat legte jeweils für vier Jahre 
Mittel in den Tourismusfonds ein. Es handelte sich jeweils um 500‘000 Franken pro Jahr. Für 
die vergangenen Jahre sprach der Landrat zusätzliche 100‘000 Franken, die für das Produkt-
management Glarnerland eingesetzt wurden. Das TEG ist nun rund zehn Jahre alt. In dieser 
Zeit konnten im erwähnten Rahmen viele Vorhaben – darunter einige Leuchtturmprojekte – 
unterstützt werden. Die Liste mit den Projekten wurde dem Landrat jeweils zur Kenntnis-
nahme vorgelegt. Darauf finden sich sämtliche Ausflugsbahnen im Kanton, die allesamt revi-
diert wurden. Restaurants wurden hingegen keine unterstützt. Dies würde den Wettbewerb 
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zu stark verzerren. Wenn jeweils Hotels unterstützt wurden, kam nur der Hotellerie-Teil in 
den Genuss von Beiträgen. Dieser wird als wichtig erachtet. Er bringt Übernachtungen. Dort 
gibt es Nachholbedarf. Es gibt klare Richtlinien für die Unterstützung. An Infrastrukturprojekte 
kann gemäss Artikel 5 Absatz 1 ein Beitrag von maximal 25 Prozent aus dem Tourismus-
fonds gewährt werden. Dazu gehörten bisher keine Skilifte oder Pistenfahrzeuge. Die Ein-
lagen in den Tourismusfonds werden nun bei 4 Millionen Franken gedeckelt. Über deren 
effektive Höhe entscheidet nach wie vor der Landrat. Diesem wird weiterhin ein Kredit für 
vier Jahre beantragt. Für grosse Vorhaben steht der Rahmenkredit bzw. die Regelung in 
Artikel 5 Absatz 2 zur Verfügung. – Es wird von verschiedener Seite mehr Zusammenarbeit 
im Tourismus bzw. eine kantonale Tourismusorganisation gefordert. Diese ist nicht gratis zu 
haben. Auch deshalb sollte das Maximum bei 4 Millionen Franken für vier Jahre belassen 
werden. 
 
Abstimmung: Der Antrag von vorberatender Spezialkommission und Regierungsrat obsiegt 
über den Antrag Rothlin. 
 
 
Artikel 12; Grundsatz (Kurtaxe) 
 
Die vorberatende Spezialkommission beantragt auf Begehren des Regierungsrates eine 
Änderung von Artikel 12 Absätze 1–2. Das Wort wird nicht verlangt. Dem 
Kommissionsantrag ist zugestimmt. 
 
 
Artikel 15; Ansätze für Kurtaxen 
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der Regierungsrat nach der Beratung der Vorlage 
durch die Spezialkommission eine Änderung von Artikel 15 Absatz 1 beantragt. Dazu liege 
folglich keine Stellungnahme der vorberatenden Kommission vor.  
 
Christian Marti hält fest, dass die Kommission die neu beantragten Änderungen im Bereich 
der Kurtaxenerhebung zuhanden der zweiten Lesung prüfen wird. – Die Formulierung von 
Artikel 15 Absatz 1 gemäss neuem Antrag des Regierungsrates vom 6. Februar 2018 ist 
geschickt. Sie löst für den Moment viele Probleme, die mit dem ursprünglichen Antrag 
einhergingen. Die nach heutigem Recht eingezogenen Kurtaxen hätten sofort nach Inkraft-
treten der ursprünglich beantragten Änderung erhöht werden müssen. Für die Kommission 
war das Thema Kurtaxen neu. Sie nahm das Thema aber spontan auf. Später kam ein 
weiterer Nachtrag. Sollte der Landrat der Meinung sein, die Änderungen seien zu wenig 
durchdacht, kann die Kommission diese zuhanden der zweiten Lesung studieren. 
 
 
Die Gesetzesänderung unterliegt einer zweiten Lesung. 
 
 
Beschluss über die Gewährung eines Rahmenkredits über 12,5 Millionen Franken in den 
Jahren 2018–2028 an die Mitfinanzierung von touristischen Kerninfrastrukturen 
 
Ziffer 1; Höhe des Rahmenkredits 
 
Karl Stadler beantragt die Ablehnung des Beschlussentwurfs. – Der Grünen Fraktion ist 
bewusst, dass es hier um Arbeitsplätze geht. In Elm und Braunwald setzen sich zudem viele 
Leute mit grossem Engagement für die Sportbahnen ein. Die Grüne Fraktion lehnt das 
Geschäft nicht leichtfertig ab. Es gibt aber Alternativen. Die Sportbahnen könnten zudem 
auch ohne grösseren Ausbau überleben – vielleicht etwas in anderer Form. Es gibt eine 
Nachfrage nach einem Skigebiet in Glarus Süd. Der Kanton sollte aus Sicht der Grünen 
Fraktion die Investitionshilfedarlehen ohne allzu scharfe Bedingungen erlassen. Wenn man 
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ehrlich ist, sind diese ohnehin verloren. Der Erlass der Darlehen entlastet die Bilanz der 
Unternehmen. Das setzt unter Umständen Mittel frei für neue Investitionen. Damit könnten 
die Sportbahnen ihre Funktion als Standortattraktion ausüben. Dass die Situation aber 
schwierig ist, zeigt sich zumindest in Elm, wo sich die Hotellerie und die Sportbahnen nicht 
gegenseitig stützen können. Die Folge ist eine Verlagerung auf den Tagestourismus. Dieser 
ist mit viel Autoverkehr verbunden. Die Politik hat aber andere Aufgaben als die Förderung 
oder nur schon die Inkaufnahme von zusätzlichem Autoverkehr. – In Glarus Süd gibt es auch 
in anderen – auch öffentlichen – Bereichen Arbeitsplätze. Ausgerechnet dort, bei den 
Schulen und den Altersheimen, setzt der Regierungsrat Druck auf.  
 
Mathias Vögeli, Rüti, Kommissionsmitglied, befürwortet den Antrag der vorberatenden 
Spezialkommission. – Im Winter erwirtschaften die Sportbahnen bzw. die Tourismusbranche 
rund 90 Prozent des Umsatzes. Deshalb muss der Winter zur richtigen Zeit kommen. Sonst 
geht es der Tourismusbranche schlecht. Genau das wird mit dieser Vorlage beabsichtigt. 
Man muss zur richtigen Zeit genügend Schnee haben. Wichtig ist, dass das Weihnachtsge-
schäft sichergestellt ist und über die Sportferien hinaus Schneesport betrieben werden kann. 
Dann reichen auch die Gästezahlen. Wenn der Schnee hingegen fehlt, kommen auch die 
Lagergruppen nicht mehr. Sie finden Alternativen zu den Glarner Destinationen. Der Schnee-
sport im Glarnerland kann sicherlich noch einige Jahre betrieben werden. Deshalb lohnt sich 
die geplante Investition. Es hängen viele Arbeitsplätze direkt oder indirekt mit den Sport-
bahnen zusammen. Sie sind entscheidend für Glarus Süd und den Kanton Glarus. 
 
Peter Rothlin unterstützt den Antrag Stadler. – Die Prüfung des Konstrukts der FinanzInfra 
AG lässt zum Schluss kommen, dass es sich um eine „Fiasko-Gesellschaft“ handelt. Des-
wegen ist der Rahmenkredit über 12,5 Millionen Franken abzulehnen. Störend ist ausser-
dem, dass ein so hoher Anteil der Steuerreserven nach Glarus Süd fliesst. Der Tourismus ist 
wichtig, Handlungsbedarf besteht. Das ist klar. Aber die Steuerreserven sollten deswegen 
nicht in einem so starken Ausmass beansprucht werden. Die FAK hat aufgezeigt, was die 
Unterstützung des Tourismus insgesamt kostet: 27,7 Millionen Franken. Der Kanton Glarus 
geht insgesamt also ein Risiko ein, das grösser ist als die 10 Millionen Franken. Das ist zu 
viel. Es gibt andere Wege. Dazu gehört etwa ein Schuldenschnitt in Braunwald und Elm. Die 
Privaten müssen sich an einer Sanierung beteiligen. Es gibt ausserdem klassische Förder-
instrumente wie zinslose Darlehen. Die Sportbahnen sollen solche Darlehen beanspruchen, 
wenn sie in Schneekanonen investieren wollen. Daneben ist es auch möglich, Mittel aus dem 
Tourismusfonds zu sprechen. Der Landrat entschied sich für die Erhöhung der maximalen 
Einlagen von 5 auf 10 Millionen Franken für zehn Jahre. Die Sportbahnen sind frei, auch aus 
dem Fonds Fördermittel zu beanspruchen. Es gibt dort zwar eine Pendenzenliste. Diese wird 
jedoch von Elm und Braunwald diktiert. – Respekt gebührt jenen, welche die Sportbahnen in 
Elm und Braunwald betreiben, allen voran Klaus Jenny und der Familie Trümpi. Nichtsdesto-
trotz hat der Landrat die Interessen des Kantons zu wahren. Er muss den Steuerreserven 
Sorge tragen und sicherstellen, dass die Steuermittel richtig eingesetzt werden. 
 
Roland Goethe, Glarus, erkundigt sich bei der Kommission betreffend die Mittel, welche für 
die Wirtschaftsförderung zur Verfügung stehen. – Der Landrat hat soeben beschlossen, dass 
neu maximal 4 Millionen Franken für vier Jahre in den Tourismusfonds eingelegt werden 
können. Der Tourismus trägt 9 Prozent zum Glarner Bruttoinlandprodukt bei. Interessant 
wäre es zu wissen, wie viel Geld im gleichen Zeitraum der Wirtschaftsförderung zur Ver-
fügung steht. Gemessen am Anteil der Industrie und des Gewerbes am Bruttoinlandprodukt 
müssten es ungefähr 20 Millionen Franken alle vier Jahre sein.  
 
Kaspar Becker votiert für den Kommissionsantrag. – Die Begeisterung der FAK über die 
hohen Aufwendungen hält sich in Grenzen. Dennoch unterstützt sie den vorgeschlagenen 
Weg. Der anstehende Schuldenschnitt hilft den Sportbahnen nicht. Die Bilanzen sehen 
lediglich ein bisschen weniger schlecht aus. Die Gesellschaften haben deswegen aber 
keinen Franken mehr in der Kasse. Trotz der tieferen Schulden können sie sich nicht besser 
refinanzieren. Deshalb hilft ein Schuldenschnitt kurzfristig nicht. – Die FinanzInfra AG ist 



 

756  Sitzung Landrat, 14. Februar 2018 

tatsächlich eine „Fiasko-Gesellschaft“. Der Kanton wird das investierte Geld niemals zurück-
erhalten. Die 12,5 Millionen Franken sind weg und am Ende muss man froh sein, wenn die 
FinanzInfra AG ohne Schulden aufgelöst werden kann. Dennoch handelt es sich um einen 
technisch guten und gangbaren Weg. Er ist erprobt, etwa in Flims/Laax/Falera, und sorgt 
dafür, dass in den Augen des Landrates sinnvolle Investitionen getätigt werden. Am Ende 
wird das Geld aber aufgebraucht sein. Ohne Unterstützung muss der Stecker gezogen 
werden. Das darf man nicht zulassen. 
 
Thomas Tschudi, Näfels, Mitglied der Mitbericht erstattenden FAK, erkundigt sich betreffend 
den Erhalt des durch den Kanton gezeichneten Aktienkapitals. – 2,5 Millionen Franken sind 
für die Zeichnung von Aktienkapital vorgesehen. Dieses Geld sollte auch nach diesen zehn 
Jahren noch vorhanden sein. Sonst handelt es sich dann tatsächlich um eine „Fiasko-Gesell-
schaft“. 
 
Kaspar Becker erklärt, die vom Vorredner angesprochenen 2,5 Millionen Franken an Aktien-
kapital sollten auch nach zehn Jahren noch vorhanden sein. 
 
Christian Marti beantragt Zustimmung zur Fassung gemäss vorberatender Spezialkommis-
sion. – Die Umsetzung und der Vollzug sollten nicht von vornherein schlechtgeredet werden, 
sodass es dann gar nicht mehr anders kommen kann. Es ist auch zu einfach, auf bereits 
bestehende Instrumente zu verweisen. Auch zinslose Darlehen würden wohl nicht zurück-
bezahlt. Mit der FinanzInfra AG werden hingegen Werte geschaffen, weil die Investition bzw. 
die unterstützte Kerninfrastruktur im Eigentum der Gesellschaft bleibt. Das ist in den Augen 
der Kommission der deutlich bessere Weg, als über Darlehen oder A-fonds-perdu-Beiträge 
zu unterstützen. Daneben überzeugt an der FinanzInfra AG, dass es dieser Gesellschaft im 
Gegensatz zu Privaten deutlich einfacher fällt, zu guten Konditionen Fremdkapital für die 
notwendigen Infrastrukturen zu beschaffen. Deshalb muss man sich um das Eigenkapital 
nicht schon jetzt die grössten Sorgen machen, auch wenn es – wie immer – Risiken gibt. 
 
Heinrich Schmid, Bilten, äussert sich kritisch zum Vorgehen des Kantons im Bereich der 
Tourismusförderung. – Die Tourismusdebatte hat einen faden Nachgeschmack. Der Regie-
rungsrat ist gut beraten, wenn er die Departemente nicht mit Leuten bestückt, die selbst-
herrlich ihre Ideen verfolgen, alles andere verhindern wollen und keine Diskussion zulassen. 
Dann kann man zuversichtlich sein, dass die Gelder auch einmal etwas nützen. 
 
Andreas Schlittler, Glarus, Mitglied der Mitbericht erstattenden FAK, beantragt die Ergän-
zung von Beschlussziffer 1 mit folgendem Satz: „Diese Mitfinanzierung wird unter der 
Bedingung gewährt, dass die Benutzung der Personenbeförderungsanlagen für die Per-
sonen mit ordentlichem Wohnsitz im Kanton Glarus stark reduziert erfolgt.“ Allenfalls könne 
auch die Benutzung der öffentlich finanzierten Personenbeförderungsanlagen im Besitze der 
FinanzInfra AG für Personen mit Wohnsitz im Kanton gratis sein. – Die Aufwendungen für 
den Tourismus umfassen gemäss regierungsrätlichem Papier nicht nur den vorliegenden 
Rahmenkredit. Zusätzlich ist eine Einlage in den Tourismusfonds von maximal 10 Millionen 
Franken für zehn Jahre möglich. Auf eine Forderung von 5,2 Millionen Franken wird 
verzichtet. Die gesamten Aufwendungen belaufen sich also insgesamt auf 27,7 Millionen 
Franken. Die Ausführungen betreffend die Systemrelevanz der Unternehmen können in 
gewisser Weise noch nachvollzogen werden. Es muss aber in diesem Zusammenhang auch 
einmal festgehalten werden, dass viele Klein- und Kleinstgewerbe ebenfalls täglich um ihr 
wirtschaftliches Überleben kämpfen. Dort steht der Staat nicht bereit, um Investitionen 
finanzieren oder sogar Schulden zu erlassen. Es entspricht dem Gebot der Rechtsgleichheit 
und der Verhältnismässigkeit, dass der Gesellschaft wieder etwas zurückgegeben werden 
muss. – Die beiden Sportbahnen kämpfen um ihr wirtschaftliches Überleben. Um die 
gesetzten Ziele überhaupt erreichen zu können, benötigen sie vor allem Umsatz. Mehr 
Umsatz kann nur durch eine deutliche Steigerung der Frequenzen erreicht werden. In 
welchem Betriebssegment dieser Umsatz erwirtschaftet wird, ist sekundär. Andere Unter-
nehmen in anderen Kantonen machen es vor, führen Crowdfunding- oder Rabatt-Aktionen 
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durch. Es ist zwar der radikalste Ansatz, ganz auf diese Einnahmen zu verzichten. Das 
Wichtigste und Dringlichste ist aber, dass die Leute überhaupt kommen. Durch den freien 
Zugang der Glarner Bevölkerung steigt die Attraktivität der beiden Destinationen Elm und 
Braunwald stark. Die Glarner führen ihre Ausflüge eher im Glarnerland durch. Mindereinnah-
men durch den Wegfall der Saison- und Tageskarten für Einheimische werden durch deut-
liche Mehreinnahmen durch die Konsumationen kompensiert. Durch gute Kommunikation 
und Mund-zu-Mund-Propaganda wird dieser Effekt werbewirksam verstärkt. Leere Gondel-
bahnen nützen hingegen niemandem etwas. – Mit der beantragten Ergänzung könnte die 
Akzeptanz der Vorlage beim Stimmvolk deutlich erhöht werden. Die Zustimmung zu dieser 
komplexen Vorlage könnte klarer ausfallen. 
 
Hans-Jörg Marti, Nidfurn, Kommissionsmitglied, beantragt die Ablehnung des Antrags 
Schlittler. – Der Antrag des Vorredners greift in die unternehmerische Freiheit ein. Es ist 
fraglich, ob man einer privaten AG vorschreiben kann, wer deren Angebot gratis oder stark 
reduziert in Anspruch nehmen darf. Nach der Logik des Vorredners müssten alle Bewohner 
ein Generalabo der Schweizerischen Bundesbahnen erhalten. Schliesslich bezahlen diese 
Steuern. Sie finanzieren die Bahnen so mit. Der Antrag Schlittler ist Zeitverschwendung. Man 
sollte sich vorher ein Bild über die Ertragsstruktur dieser Unternehmen machen. – Die Be-
treiber der Sportbahnen waren sehr offen. Sie beantworteten alle Fragen und liessen einen 
umfassenden Einblick in die Unterlagen zu. Anfängliche Skepsis gegenüber dieser Vorlage 
löste sich auf. Es liegt ein gut abgewogenes Geschäft vor. Daran sollte nichts mehr geändert 
werden. Sonst geht die Transparenz verloren.  
 
Regierungsrätin Marianne Lienhard beantragt Zustimmung zur Kommissionsfassung. – Das 
oberste Ziel besteht darin, Arbeitsplätze zu erhalten. Noch besser wäre die Schaffung zu-
sätzlicher Arbeitsplätze. Der Tourismus erwirtschaftet 9 Prozent der Bruttowertschöpfung. 
Dieser Wert muss erhalten oder ausgebaut werden, um damit auch andere Arbeitsplätze in 
der öffentlichen Verwaltung – Schulen, Altersheime usw. – finanzieren zu können. – Landrat 
Andreas Schlittler verfolgt einen kreativen Ansatz. Fast täglich werden in der Tourismus-
branche neue Modelle entwickelt. Auch die Glarner Sportbahnen werden sich künftig solche 
Modelle überlegen, um mithalten zu können. Dazu braucht es den Antrag Schlittler aber 
nicht. – Die Leistungen von Klaus Jenny und der Familie Trümpi sind zu respektieren. Trotz 
der grossen Bemühungen haben die Gesellschaften aber nicht die Kraft, um erfolgreich in 
die Zukunft zu gehen. Das zeigen die Bilanzen. Der Schuldenschnitt ist zwingend vorzu-
nehmen. Sonst werden die Sportbahnen die geforderten Kennzahlen gar nicht erreichen 
können. Die Gewährung von Darlehen ist im Übrigen keine Alternative. Solche wurden schon 
vor 25 Jahren gesprochen – heute müssen sie abgeschrieben werden. Würde man nun 
wieder auf Darlehen als Instrument zurückgreifen, wird man sich in 25 Jahren wieder fragen, 
weshalb man das getan hat. Darlehen sind kein gutes Instrument, weil ein Teil der Investi-
tionen nicht amortisierbar ist. Das muss einfach zur Kenntnis genommen werden. – Die 
Zahlen betreffend die Aufwendungen für die Wirtschaftsförderung werden gemäss Wunsch 
von Landrat Roland Goethe so weit möglich zusammengetragen. Es sei jedoch daran 
erinnert, dass es einerseits ein Wirtschaftsförderungsgesetz gibt. Dieses sieht unter anderem 
etwa auch Bürgschaften vor. Andererseits gibt es ein Steuergesetz, das die Möglichkeit von 
Steuererleichterungen anbietet. Aus Vertraulichkeitsgründen werden nicht alle Zahlen 
geliefert werden können. 
 
Abstimmung: Der Antrag von vorberatender Spezialkommission und Regierungsrat obsiegt 
über den Antrag Schlittler.  
 
 
Ziffer 3; Unterstellung unter die Submissionsgesetzgebung 
 
Die vorberatende Spezialkommission beantragt die Ergänzung des Beschlussentwurfs mit 
einer neuen Ziffer 3. Der Regierungsrat ist damit einverstanden. Das Wort wird nicht 
verlangt. Dem Antrag ist zugestimmt. 
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Abstimmung: Der Antrag von vorberatender Kommission und Regierungsrat obsiegt über 
den Antrag Stadler. Dem Beschlussentwurf ist zugestimmt. 
 
 
 
  
 
§ 412 
Änderung des Strassengesetzes 
 
(Berichte Regierungsrat, 9.1.2018; Kommission Bau, Raumplanung und Verkehr, 26.1.2018) 
 
 
Eintreten 
 
Hans-Jörg Marti, Nidfurn, Kommissionspräsident, beantragt Zustimmung zur Vorlage ge-
mäss Kommissionsfassung. – Es handelt sich vorliegend um eine Light-Version der 
Strassengesetzrevision. Sie beinhaltet fast ausschliesslich finanzielle Aspekte. Eintreten war 
in der Kommission unbestritten. Ursache für die Minirevision sind vor allem die grösseren 
Strassenbauprojekte, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden sollen und die Ge-
meinden finanziell stark belasten würden. Zu diesen Projekten gehören die Stichstrasse 
Näfels-Mollis, die Querspange Netstal und die Linthbrücken in Schwanden und Mitlödi. 
Ausserdem geht es um die im Rahmen der Gemeindestrukturreform vorgesehene, noch 
pendente Bereinigung bei den Gemeindeverbindungsstrassen. Und nicht zuletzt wird auch 
das Verzeichnis der Kantonsstrassen veröffentlicht. – Auch wenn eine umfassende Revision 
des Strassengesetzes zu bevorzugen gewesen wäre, ist es vor allem für die Gemeinden 
wichtig, dass diese kleine Revision verabschiedet werden kann. – In der intensiv geführten 
Detailberatung war die Frage nach dem Kostendeckungsgrad bei den Strassen wichtigster 
Diskussionspunkt. Gemäss eigenen Angaben, die auf Zahlen des Bundes basieren, liegt der 
Deckungsgrad beim Kanton bei rund 90 Prozent. Bei den Gemeinden sind es gemäss deren 
konkreten und ausgewiesenen Zahlen scheinbar nur 25–30 Prozent. Dies bewog die Kom-
mission dazu, den Verteilschlüssel bei der Motorfahrzeugsteuer unverändert zu belassen. 
Die Kommission war sich dabei bewusst, dass es damit zu einer zusätzlichen Belastung des 
Kantons und im Gegenzug zu einer Entlastung der Gemeinden kommt. Da aber immer noch 
ein Ungleichgewicht bezüglich Kostendeckungsgrad vorliegt, kann man dem bisherigen Ver-
teilschlüssel – ein Sechstel der Verkehrssteuern geht an die Gemeinden, fünf Sechstel an 
den Kanton – zustimmen. Er ist gerechter als jener, den der Regierungsrat vorschlägt. – Es 
stehen verschiedene grosse Projekte an, die auch etwas kosten. Ehrlicherweise ist darauf 
hinzuweisen, dass für die Finanzierung mit einem Bausteuerzuschlag und/oder einer höhe-
ren Verkehrssteuer gerechnet werden muss. – Die Feststellung aus der Kommission, dass 
der Kanton durch die Übernahme der Kantonsstrasse von Näfels bis Glarus durch den Bund 
jährlich rund 1 Million Franken spart, wurde seitens des Departements als Falschmeldung 
der Medien bezeichnet. Denn aufgrund der Übernahme erhalte der Kanton rund 1,3 Millionen 
Franken weniger an Beiträgen. Die Differenz nehme man aber gerne in Kauf, da nur so die 
Umfahrung Näfels möglich sei. – Zu danken ist Regierungsrat Röbi Marti und Landammann 
Rolf Widmer wie auch Martina Rehli, Departementssekretärin, Christof Kamm, Leiter der 
Hauptabteilung Tiefbau, sowie Silvia Zimmermann, Protokollführerin, für die Unterstützung. 
In den Dank eingeschlossen sind die Kommissionsmitglieder für die interessante Debatte. 
 
Mathias Vögeli, Rüti, Kommissionsmitglied, unterstützt namens der BDP-Fraktion die Kom-
missionsfassung. – Die vorgenommenen Bereinigungen beim Beitragswesen entsprechen 
einem alten Anliegen. Im Kommissionsbericht ist ersichtlich, wie unterschiedlich die Sätze für 
Beiträge an die Gemeinden sind. Das ist angesichts der heutigen Grossgemeinden störend. 
Gleichzeitig wurden die Gemeindeverbindungsstrassen aufgehoben, die mit Kantonsbei-
trägen von 25 bis 35 Prozent unterstützt werden konnten. – Unschön war, dass in der Ver-
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nehmlassung nie von einer Änderung des Verteilschlüssels bei der Motorfahrzeugsteuer die 
Rede war. Diese Anpassung wurde erst nachträglich eingeführt. Festgestellt wurde aber 
auch, dass die Zahlen viel zu wenig fundiert sind, um eine solche Änderung zu vollziehen. 
Die Gemeinden konnten klar aufzeigen, was sie für die Gemeindestrassen aufwenden und 
wie hoch der Deckungsgrad ist. Beim Kanton sind verschiedene Kostenstellen betroffen. 
Deshalb konnte der Kostendeckungsgrad nicht eindeutig festgelegt werden. Die Kommission 
wollte den Verteilschlüssel schliesslich nicht anpassen. Das ist der richtige Weg. Im Rahmen 
der Totalrevision des Strassengesetzes kann man wieder darüber reden. – Die Gemeinden 
profitieren unterschiedlich von der Gesetzesänderung. Die Gemeinde Glarus Süd gehört 
nicht zu den grössten Profiteuren. Das müsste beim Lastenausgleich berücksichtigt werden.  
 
Thomas Kistler, Niederurnen, beantragt stellvertretend für die Mehrheit der SP-Fraktion die 
Rückweisung der Vorlage an den Regierungsrat, verbunden mit dem Auftrag, eine um-
fassendere Vorlage zu unterbreiten. – Der Landrat hat die Unterlagen erst im Januar er-
halten. Die Zeit für die Behandlung war entsprechend knapp. Die SP-Fraktion lehnt die 
Behandlung von nicht dringenden Vorlagen so knapp vor Redaktionsschluss des Lands-
gemeindememorials ab. Das hat sie schon unzählige Male erklärt. Der Bericht der vorbe-
ratenden Kommission erreichte die Mitglieder des Landrates erst vor wenigen Tagen. Es 
blieb keine Zeit für Abklärungen – sonst wäre der Fahrplan für die Produktion des Memorials 
gefährdet gewesen. Diese Teilrevision ist nicht dringend und zudem zu wenig detailliert 
vorberaten worden. – Die SP-Fraktion fordert die Totalrevision des Strassengesetzes. Diese 
ist überfällig. Sie versteht nicht, weshalb der Regierungsrat nur unbestrittene Änderungen 
präsentiert. Es sollte endlich auch der umstrittene Teil revidiert werden. Alles andere ist 
mutlos. – Auf den ersten Blick geht es nur um die Aufteilung der Lasten von Kanton und 
Gemeinden bei den Investitionen. Grundsätzlich ist das auch richtig: Wer befiehlt, soll auch 
bezahlen. Es geht aber nicht nur um die Verteilung. Der Regierungsrat will keine Spezial-
finanzierung mehr und es soll die Abschreibungspraxis geändert werden. Diese Änderungen 
waren kaum verständlich. Deren Auswirkungen auf die Jahresrechnung des Kantons sind 
nicht beurteilbar. Die Finanzaufsichtskommission konnte sich dieser Fragestellung nicht 
annehmen, weil dazu keine Zeit blieb. Die Auswirkungen müssen aber genauer untersucht 
werden. Der Landrat muss wissen, was er beschliesst. Deshalb ist die Vorlage zurückzu-
weisen.  
 
Bruno Gallati, Näfels, Kommissionsmitglied, spricht sich namens der CVP-Fraktion für die 
Vorlage in der Kommissionsfassung und gegen den Rückweisungsantrag des Vorredners 
aus. – Das vorliegende Geschäft ist überfällig. In der beabsichtigten Totalrevision geht es um 
viel mehr, unter anderem die Strassenklassifikationen. Kantonsstrassen könnten in den Ge-
meindebesitz übergehen. Mit dem vorliegenden Geschäft werden die Gemeinden finanziell 
entlastet. Der Kanton hat momentan Reserven. Deshalb ist diese kleine Revision absolut 
richtig. In Glarus Nord lehnte die Gemeindeversammlung mit Verweis auf die Änderung des 
Strassengesetzes sogar eine Steuererhöhung ab.  
 
Regierungsrat Röbi Marti stellt sich zähneknirschend hinter die Anträge der Kommission. Der 
Rückweisungsantrag sei abzulehnen. – 2011 unterbreitete der Regierungsrat eine Total-
revision. Diese erlitt Schiffbruch. In der Vernehmlassung ist die aktuelle Vorlage auf eine 
gute Resonanz gestossen – auch wenn gleichzeitig bedauert wurde, dass keine Total-
revision vorlag. Das bedauert der Regierungsrat auch. Er sieht die Trennung der dringlichen 
Finanzfragen von den übrigen Fragen jedoch als Vorteil. Eine nächste, vielleicht wieder 
kleine Vorlage kann sich intensiver und ohne Vorbelastung den vornehmlich fachlichen 
Fragestellungen widmen. – Die Kantonsstrassen müssen bei einer Beibehaltung des 
heutigen Verteilschlüssels bei den Motorfahrzeugsteuern anderweitig finanziert werden. – Zu 
danken ist der Kommission unter dem Präsidium von Landrat Hans-Jörg Marti für die kon-
struktive und effiziente Sitzung sowie dem Departement Finanzen und Gesundheit für die 
gute Zusammenarbeit. 
 
Abstimmung: Der Rückweisungsantrag Kistler ist abgelehnt 
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Detailberatung 
 
Strassengesetz 
 
Artikel 10; Gemeindestrassen 
 
Die Kommission beantragt eine Präzisierung in Artikel 10 Absatz 1. Der Regierungsrat ist 
damit einverstanden. Das Wort wird nicht verlangt. Der Änderung ist zugestimmt. 
 
 
Artikel 80; Strassenabstand für Wald 
 
Heinrich Schmid, Bilten, weist darauf hin, dass in dieser Bestimmung nach wie vor von der 
aufzuhebenden Kategorie der Gemeindeverbindungsstrasse die Rede sei. Es sei dem 
Departement überlassen, zuhanden der zweiten Lesung eine korrekte Formulierung vorzu-
legen.  
 
Der Vorsitzende hält fest, dass der Einwand des Vorredners zuhanden der zweiten Lesung 
aufgenommen werde. 
 
 
Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Strassenverkehr 
 
Artikel 10; Verwendung des Steuerertrages 
 
Die Kommission beantragt eine Änderung von Artikel 10 Absatz 2 Buchstaben a und b. Der 
Regierungsrat ist damit einverstanden. 
 
Peter Rothlin, Oberurnen, unterstützt den Kommissionsantrag. – Das Eidgenössische De-
partement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) liess verlautbaren, dass 
der Kanton Glarus mit dem Netzbeschluss ab 1. Januar 2020 jährlich um rund 1 Million Fran-
ken entlastet werde. Wenn der Kanton sagt, er verliere mit dem Netzbeschluss Geld, muss 
festgestellt werden, dass er bisher zu wenig ausgegeben hat. Das UVEK beziffert die laufen-
den Kosten für Unterhalt und Betrieb auf 1,9 Millionen Franken. Wenn der Bund die Kantons-
strasse bis Glarus übernimmt, spart man 1 Million Franken. Dieser wird erst noch mehr für 
die Strasse machen als der Kanton bisher.  
 
 
Die Vorlage unterliegt einer zweiten Lesung. 
 
 
 
  
 
§ 413 
Mitteilungen 
 
Der Vorsitzende gratuliert zu folgenden sportlichen Erfolgen: Silvio Weber, Schwanden, zum 
2. Platz an den Weltmeisterschaften der Junioren im Viererbob in der Kategorie U23; Martin 
Rios, Riedern, zusammen mit Jenny Perret, zum 2. Platz an den Olympischen Winterspielen 
von Pyeongchang im Curling, Kategorie Mixed-Doubles. – Er verweist auf die Frist zur Ver-
nehmlassung zur Teilrevision der Landratsverordnung, die am 16. Februar 2018 abläuft, 
sowie auf die Frist zur Anmeldung für das Parlamentarier-Skirennen 2018. – Im Anschluss 
an die nächste Landratssitzung vom 28. Februar 2018 findet ein Informationsanlass der 
Glarner Kantonalbank statt.  
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Schluss der Sitzung: 15.55 Uhr. 
 
 
 
 
 Der Präsident: 
  

 Der Protokollführer: 
 


